
SEITE 8 // HEIME

Hauswirtschaft Die Hauswirtschaft ist der 
Pfeiler in der Pfl ege- und Sozialwirtschaft, 
wenn es darum geht, diese nachhaltiger, 
klima- und ressourcenschonender auszu-
richten, meint Prof. Pirjo Susanne Schack 

SEITE 11 // AMBULANTE DIENSTE

Bildung Tarifl öhne, Vergütungsverhandlun-
gen und das GKV-IPReG – auf die häusliche 
Kinderintensivpfl ege kommt einiges zu. Um 
diese Themen ging es beim 1. Pädiatrischen 
Rechtstag des BHK am 4. Mai. 

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Studie Viele Pfl egefachkräfte wären bereit, 
in ihren Beruf zurückzukehren oder ihre Stun-
den zu erhöhen. Doch die Arbeitsbedingungen 
müssten sich erst deutlich verbessern. Vor al-
lem in der Führung gibt es Nachholbedarf.  
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Lauterbachs politische Themen für die nächsten Monate klammern Pflege aus

Und was ist mit der Pfl ege?

// Aber der beste Pan-
demieplan nutzt we-
nig, wenn wir vom Bund 
keine Werkzeuge bekom-
men, mit dem wir ihn 
auch sinnvoll umsetzen 
können. //

Bayerns Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek (CSU) berät der-
zeit mit Expert:innen über erforder-
liche Vorbereitungen für eine mög-
liche neue Corona-Welle im Herbst. 
Er wünscht sich ein aktualisiertes 
Infektionsschutzgesetz
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BLÜHENDE GÄRTEN 
FÜR DIE HEIME

Heime sind oft von großen, aber unge-
nutzten Gärten umgeben. Dieses Poten-
zial für die Artenvielfalt und die Lebens-
qualität der Bewohner zu heben, ist Ziel 
des NABU-Projekts „Blühende Gärten – 
miteinander für mehr Vielfalt“. Damit 
geht die Evangelische Heimstiftung ge-
meinsam mit dem NABU Baden-Würt-
temberg jetzt einen weiteren „grünen“ 
Schritt in Richtung einer nachhaltigen 
Zukunft und gestaltet ihre Außenfl ä-
chen zu blühenden Wohlfühloasen für 
Menschen und Natur um. Mehr zum 
Thema auf Seite 6.
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Mehr Arbeitsmigration 

EU will Fachkräfte-
Pool einrichten 
Brüssel // Die EU-Kommission will die 
Zuwanderung von Arbeitskräften in 
die Europäische Union erleichtern. Le-
gale Migration habe rundum positive 
Auswirkungen, sagte Kommissions-
vize Margaritis Schinas Ende April in 
Brüssel. „Sie gibt Migrationswilligen 
die Möglichkeit, ihre Lebensumstände 
zu verbessern, und gleichzeitig wer-
den mehr qualifi zierte Arbeitskräfte 
für die Aufnahmeländer gewonnen, 
die wiederum die Wirtschaft für alle 
ankurbeln.“ Die Brüsseler Behörde 
schlug nun etwa vor, die Regeln für 
eine Aufenthalts- und Arbeitserlaub-
nis zu ändern. Unter anderem soll-
ten Menschen mit dieser Erlaubnis 
das Recht haben, den Arbeitgeber zu 
wechseln. Auch solle diese Erlaubnis 
nicht entzogen werden, wenn ein Be-
troffener zeitweise arbeitslos werde. 
Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten 
unrechtmäßig ausnutzten, sollten 
sanktioniert werden.

Die EU-Kommission schlägt zudem 
vor, einen sogenannten Fachkräfte-
Pool einzurichten, der Arbeitgeber und 
Migranten zusammenbringen soll. Ein 
Pilot-Projekt soll ab Sommer für die 
Gefl üchteten aus der Ukraine aufge-
setzt werden. EU-Staaten könnten so 
beispielsweise ukrainische Lehrer fi n-
den, sagte EU-Innenkommissarin Ylva 
Johansson. Bis Ende des Jahres sollten 
weitere „Fachkräfte-Partnerschaften“ 
mit Marokko, Tunesien und Ägypten 
folgen. Von diesen Ländern dürfte die 
EU-Kommission zugleich Zusagen im 
Kampf gegen unerwünschte Migra-
tion einfordern. Künftig will sich die 
Behörde unter anderem auf die An-
werbung von Pfl egekräften konzen-
trieren. Ebenfalls Teil der Vorschläge 
war, den Prozess zu Vergabe von Kurz-
zeit-Visa für den Schengen-Raum zu 
digitalisieren. (dpa)

Sozialverband Deutschland 

Mehr Zahlungen erstritten
Hannover // Der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) hat im vergan-
genen Jahr mehr einmalige Zahlun-
gen für Menschen in Niedersachsen 
erstritten als noch ein Jahr zuvor. 
2021 waren es über 41 Millionen 
Euro, elf Prozent mehr als 2020, wie 
der Sozialverband kürzlich in Han-
nover mitteilte. Gerade Senioren, 
Kranke und Pfl egebedürftige haben 
demnach in der Corona-Pandemie 
Unterstützungsbedarf und sind von 
ungerechten Entscheidungen von 
Kranken- und Pfl egekassen sowie 
Ämtern und Behörden betroffen. 

Bei vielen Entscheidungen stün-
den wirtschaftliche Interessen im 

Vordergrund. Das zeige sich beson-
ders deutlich in der Pfl ege. Hier hät-
ten vom Verband eingeleitete Verfah-
ren deutlich zugenommen. 

Der Verband legte Ende Ap-
ril ein „Schwarzbuch“ vor, in dem 
Ungerechtigkeiten aus dem Bera-
tungsalltag enthalten sind. Wegen 
der deutlich gestiegenen Infl ation 
und den Auswirkungen des Ukra-
ine-Krieges äußerte sich Bernhard 
Sackarendt, Landesvorsitzender des 
Verbandes, besorgt. 

Man müsse schneller zu einem 
höheren Mindestlohn kommen, sagte 
der Landesvorsitzende. 
 (dpa)

Triage-Entscheidungen in einer Pandemie  

Debatte um Formulierungshilfe
Berlin // Ein neuer Gesetzesentwurf 
des Bundesgesundheitsministeri-
ums sieht vor, dass es zukünftig mög-
lich sein soll, in pandemiebedingten 
Notlagen eine bereits begonnene Be-
handlung zugunsten eines anderen 
Patienten mit einer höheren Überle-
benschance abzubrechen, berichteten 
verschiedenen Medien. Das stimmt so 
nicht, stellte das Bundesministerium 
nun klar. „Ex-Post-Triage ist ethisch 
nicht vertretbar. Deshalb werden wir 
es auch nicht erlauben“, so Bundesge-
sundheitsminister Karl Lauterbach. 
Aufgrund eines Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts werde das BMG 
eine Formulierungshilfe für ein Ge-

setz vorlegen, das Behinderte im Fall 
einer pandemiebedingten Triage vor 
Diskriminierung schützen soll. Ge-
regelt werden soll damit, dass nur 
aufgrund der aktuellen Überlebens-
wahrscheinlichkeit der betroffenen 
Patient:innen Triage-Entscheidungen 
in einer Pandemie getroffen werden. 
Unterschieden werde die Ex-Ante- 
und die Ex-Post-Triage. Erste bedeutet, 
dass vorab entschieden wird, wer be-
handelt wird. Ex-Post-Triage bedeutet, 
dass die Behandlung eines Patienten 
mit geringer Überlebenswahrschein-
lichkeit abgebrochen wird, um einen 
Patienten mit besserer Prognose ver-
sorgen zu können.  (ck)

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat ge-

sundheitspolitisch einige Neuerungen vor. Doch Lösun-

gen für die Probleme in Pfl ege scheinen nicht auf seiner 

Agenda zu stehen.  

Von Steve Schrader

Berlin // Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach will über den Som-
mer zentrale Neuregelungen für die 
medizinische Versorgung anstoßen. 
Der SPD-Politiker sprach von einem 
„Zwischenspurt“, um mehrere Vor-
haben bis zum Herbst ins Laufen zu 

„Reform-Zwischenspurt“ weise ge-
waltige Lücken auf, bemängelt Ates 
Gürpinar, Pfl egeexperte der Linken. 
„Insbesondere im Bereich der Kran-
kenhausfi nanzierung und Pfl egepoli-
tik herrscht ohrenbetäubende Stille.“ 

Auf Nachfrage von CAREkonkret 
äußerte sich das Bundesgesundheits-
ministerium verhalten. Man habe 
„weitere Reformschritte in der Pfl e-
geversicherung selbstverständlich 
auf der Agenda. Die Vorbereitungen 
dazu werden intern getroffen“, so ein 
Sprecher. Zu weiteren Details oder ei-
nem Zeitplan könne man sich noch 
nicht äußern. 

bringen. Dabei geht es unter ande-
rem um digitale Anwendungen wie 
elektronische Patientenakten und
E-Rezepte, die weitere Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenkassen und 
die vorgesehene kontrollierte Frei-
gabe von Cannabis. Eine mögliche 
Reform der Pfl egeversicherung er-
wähnte er allerdings nicht. 

Noch im Mai will Lauterbach 
auch ein „Pandemiebekämpfungs-
konzept“ für den Herbst vorstellen. 
Dann werde man wieder deutlich 
steigende Fallzahlen erwarten müs-
sen, sagte er. Bei der Digitalisierung 
steht ein Durchbruch für die elekt-
ronische Patientenakte im Blick. Zur 
Finanzlage der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV) sollen zu-
nächst zu erwartende drastische Aus-
wirkungen des Ukraine-Kriegs auf 
Einnahmen wie Ausgaben überprüft 
werden. Ein Vorschlag dürfte spätes-
tens Ende Mai vorgelegt werden. Kri-
tik kommt von der Opposition. Der 
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Studie: 300.000 Vollzeit-Pflegekräfte stünden durch Rückkehr in den Pflege-Beruf oder Aufstockung der Arbeitszeit zusätzlich zur Verfügung

Wiedereinstieg ja, aber...
Viele Pflegefachkräfte wären bereit, in ihren Beruf zurück-

zukehren oder ihre Stunden zu erhöhen. Doch die Arbeits-

bedingungen müssten sich erst deutlich verbessern. 

Von Kerstin Hamann

Berlin // Die Nachricht ist eine gute: 
300.000 Vollzeit-Pflegekräfte wür-
den in ihren Beruf zurückkehren oder 
ihre Stunden erhöhen, wenn sich be-
stimmte Arbeitsbedingungen verän-
derten – je nach Hochrechnung gar 
600 000 Pflegekräfte. Ein gewaltiges 
Arbeitsmarktpotenzial könnte geho-
ben werden. Das ist die Botschaft der 
Studie: „Ich pflege wieder, wenn …“, 
die erstmals die Potenziale, die in der 
Rückkehr und Stundenerhöhung von 
Pflegekräften liegen, sowie deren Ein-
flussfaktoren, dass es dazu kommen 
könnte, wissenschaftlich untersucht.. 

Zusammengefasst lässt sich fest-
halten, dass knapp die Hälfte (47,3 
Prozent) der Teilzeitpflegekräfte einer 
Stundenerhöhung sowie gut 60 Pro-
zent (60,7 Prozent) der ausgestiegenen 
Pflegekräfte einer Rückkehr positiv ge-

genüberstehen. Die Teilzeitkräfte wür-
den um durchschnittlich zehn Stun-
den aufstocken, die Ausgestiegenen 
mit 30 Stunden zurückkehren. „Das 
ist eine sehr gute Nachricht für die 
Pflege – doch diese Fachkräfte kom-
men nicht von allein zurück“, betonte 
Elke Heyduck, Geschäftsführerin der 
Arbeitnehmerkammer Bremen. Vor 
allem in den Arbeitsbedingungen, die 
die Zusammenarbeit betreffen (s. Ta-
belle) müsste sich jedoch erheblich et-
was ändern. Pflegekräfte wünschten 
sich respektvolle Vorgesetzte, eine Per-
sonaldecke, die sich tatsächlich am Be-
darf der pflegebedürftigen Menschen 
ausrichte, mehr Zeit für menschliche 
Zuwendung zu haben, nicht unterbe-
setzt arbeiten zu müssen und verbind-
liche Dienstpläne sind weitere zent-
rale Bedingungen. Doch auch wenn 
dies und anderes wieder stimmten 
oder sich zumindest in die entspre-
chende Richtung veränderten, heißt 
es noch lange nicht, dass die Pflege-
kräfte tatsächlich wiederkommen 
oder aufstocken. 

Denn lediglich rund ein Drittel 
der Befragten schaut sich derzeit ak-
tive Stellenanzeigen an, hat sich bis-
lang aber noch nicht beworben. Wei-
tere 60 Prozent sagen: Ja, ich kann 
mir eine Rückkehr durchaus vorstel-
len, haben sich bislang aber noch 
nicht aktiv informiert. „Wir haben 
festgestellt, dass wir hier sehr unter-
schiedliche Ausgangssituation haben, 
die wir viel stärker durch ein Brücken-
programm erreichen müssen“, erläu-
terte IAT-Direktorin Michaela Evans. 
Die Pflegekräfte möchten zurückkom-
men, haben aber noch nicht so rich-
tig den Dreh gefunden, sich Stellen-
zeigen anzuschauen oder den Kontakt 
zu einem Arbeitgeber zu suchen. Und 
ob die Pflegekräfte dann auch noch in 
ihre ehemalige Branche (Akut- oder 
Langzeitpflege) zurückkehren wol-
len, ist auch fraglich. Denn nicht viele 

Beschäftigte, die ehemals in der am-
bulanten Pflege tätig waren, würden 
dorthin zurückkehren, haben die Stu-
dienautoren festgestellt.

Was ist jetzt von wem zu tun?

Es scheint ein Dilemma: Bessere Ar-
beitsbedingungen erfordern mehr 
Pflegepersonal. Und um mehr Pfle-
gepersonal gewinnen zu können, 
braucht es eine deutliche Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen. An-
setzen kann man bei der Führung 
und Organisation. Die kollegiale und 
wertschätzende Zusammenarbeit 
war den Befragten besonders wich-

tig. Wie bei der Bezahlung bestehe 
auch hier die Chance, Verbesserun-
gen bei der Arbeitszufriedenheit zu 
erreichen, ohne dass bereits mehr 
Personal zur Verfügung steht. Team-
organisation, Dienstplangestaltung 
im Team, Reflexion der eigenen Füh-
rungsrolle, positive Psychologie und 
wertschätzende Führung sowie spe-
zielle Onboarding-Bedarfe ausgestie-
gener Pflegekräfte sollten im Curricu-
lum verankert werden. 

Auch wäre die Einrichtung von 
strukturierten Einarbeitungs- oder 
auch Onboarding-Programmen durch 
die Betriebe ist in mehrfacher Hin-
sicht sinnvoll. Am Ende wird es un-

umgänglich sein, die Finanzierungs-
grundlage im Bereich der Pflege- und 
Krankenversicherung auszuweiten – 
am geeignetsten dafür ist eine Bür-
gerversicherung die alle, auch Selbst-
ständige und Beamte einbezieht, so 
die Studienautor:innen. „Wir hoffen, 
dass die Erkenntnisse und Befunde 
zeitnah in gesundheits-, pflege- und 
arbeitspolitische Beratungsgremien, 
Pflegenetzwerke und regionale Initi-
ativen Eingang finden“, so Evans. 

 e Die Kurzfassung der Studie fin-
den Sie unter altenheim.net/
zeitschrift/downloads in der Ru-
brik „Downloads CAREkonkret“

Interview

// Wichtig ist, dass Arbeitgeber betriebliche Führungskulturen systematisch reflektieren. //

Interview: Kerstin Hamann

Der Themenbereich „Organisation 
und Führung“ spielt in den Ant-
worten der Befragten die wichtigste 
Rolle für eine Rückkehr. Was können 
Arbeitgeber dazu beitragen, um ihre 
Führungskräfte besser auszubilden?
Die Aufgaben von Führungskräften 
werden komplexer, anspruchsvoller 
und fordernder. Organisatorische Fle-
xibilität und individuelle Sicherheit 
müssen zusammengebracht werden: 
Versorgungsqualität sichern und 
fachliches Vorbild sein, Change-Pro-
zesse mitarbeiterorientiert gestalten, 
alternative Lösungsansätze entwi-
ckeln und Kolleg:innen individuel-
ler unterstützen und fördern. Wich-
tig ist, dass Arbeitgeber betriebliche 
Führungskulturen systematisch re-

flektieren und rechtssichere Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielräume 
fördern. In der Personalentwicklung 
sollten modularisierte, interdiszip-
linär orientierte und hybride Lern-
angebote eine größere Rolle spielen. 
Lerninhalte und Lernformate soll-
ten so angelegt sind, dass die Kom-
petenzvermittlung passgenauer die 
Alltagspraxis von Führungskräften 
adressiert und lernprozessbeglei-
tend Gestaltungskompetenz vermit-
telt wird. 

Wie erklärt sich die vergleichsweise 
geringe Rückkehrbereitschaft in die 
ambulante Pflege?
In der ambulanten Pflege treten der-
zeitige Probleme der Pflegepraxis 
geballt und für alle Beteiligten un-
mittelbar erfahrbar auf. Besonders 

dann, wenn keine Versorgungsver-
träge aufgrund fehlenden Personals 
mehr abgeschlossen werden kön-
nen oder sich Krankenhausaufent-
halte verlängern, weil in der Region 
Pflegekapazitäten fehlen. Zu wenig 
Zeit für eine fachlich gute Pflege 
zu haben, in der häuslichen Situa-
tion mit emotional und körperlich 
sehr fordernden Situationen allein 
umgehen zu müssen und das Ge-
fühl auszuhalten, „getaktet“ arbei-
ten zu müssen, ist belastend. Dies 
bedeutet nicht, dass die ambulante 
Pflege generell kein attraktives Ar-
beitsfeld für Pflegekräfte ist. Aber 
hier braucht es dringend bessere fi-
nanzielle, personelle und organi-
satorische Rahmenbedingungen, 
wozu auch die Vermeidung geteil-
ter Dienste zählt. 

Welche Möglichkeiten haben Arbeit-
geber, einzelne Einrichtungen, On-
boarding-Programme bei ihren be-
grenzten Ressourcen aufzubauen 
und umzusetzen. Wo finden sie Un-
terstützung? 
Aufgrund des Fachkräftebedarfs sind 
viele Arbeitgeber schon aktiv gewor-
den. Das Förderprogramm nach § 8 
Abs. 7 SGB XI wird für die Entwicklung 
von Konzepten zur Rückgewinnung 
von Pflege- und Betreuungspersonal 
sowie für mitarbeiterorientierte und 
lebensphasengerechte Arbeitszeit-
modelle geöffnet. Die Ergebnisse un-
serer Studie zeigen, dass die Mehrheit 
der rückkehrbereiten Pflegekräfte 
zwar über einen Wiedereinstieg nach-
denkt, hat sich aber noch nicht syste-
matisch informiert oder Stellenanzei-
gen angehsehen. Die Ansprache und 

strukturierte Begleitung potenzieller 
Berufsrückkehr:innen sollte früher 
ansetzen, Rückkehrbrücken individu-
eller organisiert und förderrechtliche 
Barrieren in der Fachkraftqualifizie-
rung, z.B. für Quereinsteiger:innen, 
abgebaut werden. 

IAT-Direktorin Michaela Evans. Foto: Archiv

STUDIE

An der Online-Befragung un-
ter dem Titel „Ich pflege wie-
der, wenn...“ hatten den Anga-
ben zufolge im vergangenen Jahr 
rund 12.700 ausgestiegene so-
wie in Teilzeit beschäftigte Pflege-
kräfte teilgenommen, vorwiegend 
Frauen. Zwei Drittel arbeiteten ak-
tuell oder zuletzt in der Kranken-
pflege, ein Drittel in der Langzeit-
pflege. Die Untersuchung baut 
auf einer regionalen Pilotstudie 
in Bremen auf. Sie ist das Ergeb-
nis einer Kooperation zwischen 
der Arbeitnehmerkammer Bre-
men, der Arbeitskammer im Saar-
land und des Instituts Arbeit und 
Technik (IAT) in Gelsenkirchen. Die 
Hans-Böckler-Stiftung hat die Stu-
die gefördert.

DIE ZEHN WICHTIGSTEN ARBEITSBEDINGUNGEN 
FÜR RÜCKKEHR BZW. STUNDENERHÖHUNG

Arbeitsbedingungen Themenbereiche
wichtig/ ganz 

wichtig
n

1
Fairer Umgang unter  
Kolleg/innen

Organisation und Führung 97,4 % 6.654

2
Vorgesetzte, die wertschätzend 
und respektvoll sind

Organisation und Führung 96,5 % 6.655

3
Bedarfsgerechte  
Personalbemessung

Berufliches Selbstverständ- 
nis und Anerkennung

95,1 % 7.707

4
Vorgesetzte, die sensibel für 
meine Arbeitsbelastung sind

Organisation und Führung 94,4 % 6.644

5
Nicht unterbesetzt  
arbeiten müssen

Berufliches Selbstverständnis 
und Anerkennung

92,8 % 7.741

6
Mehr Zeit für menschliche Zu-
wendung

Berufliches Selbstverständnis 
und Anerkennung

92,7 % 7.730

7 Vereinfachte Dokumentation Organisation und Führung 91,0 % 6.642

8 Verbindliche Dienstpläne
Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben
89,1 % 7.392

9
Augenhöhe gegenüber der 
Ärzteschaft

Organisation und Führung 89,1 % 6.612

10
Fort-/Weiterbildung =  
höheres Gehalt

Weiterbildung und Karriere 88,9% 6.344

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der bundesweiten Befragung „Ich pflege wieder, wenn …“,  
ausgestiegene Pflegekräfte n = 6.612–7.707.
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Suizidprävention und selbstbestimmtes Sterben

Gesetzesentwürfe um assistierten Suizid in der Diskussion
Im Deutschen Bundestag werden derzeit drei Gesetzes-

entwürfe für einen assistierten Suizid beraten. Diskutiert 

wird, wie weit die Autonomie am Lebensende gehen darf 

und ob im Vorfeld für die Suizidprävention genug getan 

wird. 

Von Thordis Goosses

Berlin // Die Beihilfe zum Suizid muss 
deshalb neu geregelt werden, weil 
das Bundesverfassungsgericht 2020 
das Verbot organisierter, sogenann-
ter geschäftsmäßiger Hilfe beim Su-
izid kassiert hatte. Es geht dabei um 
die Überlassung tödlich wirkender 
Medikamente als besondere Form 
der Sterbehilfe. Im Januar 2022 
hatte der Bundestagsabgeordnete 
Benjamin Strasser (FDP) zusammen 
mit Lars Castellucci (SPD), Ansgar 
Heveling (CDU), Kirsten Kappert-
Gonther (Grüne), Stephan Pilsinger 
(CSU) und Kathrin Vogler (Linke) ei-
nen fraktionsübergreifenden Geset-
zesentwurf zur Neuregelung des as-
sistierten Suizids vorgestellt. Dem 
stellte die Abgeordnetengruppe 
den Antrag „Suizidprävention stär-
ken und selbstbestimmtes Leben er-
möglichen“ zur Seite. Denn: „Selbst-
bestimmtes Sterben ist ohne eine 
wirksame Suizidprävention nicht 
denkbar“, so Strasser.

Entwurf 1: Hilfe zur Selbsttötung 
grundsätzlich strafbar

Dem Entwurf nach soll die geschäfts-
mäßige Förderung der Selbsttötung 
grundsätzlich unter Strafe gestellt 
werden – aber mit einer Ausnahme für 
Volljährige: Um die freie Entscheidung 
ohne Druck festzustellen, sollen in der 
Regel zwei Untersuchungen durch 
eine Fachärzt:in für Psychiatrie und 
Psychotherapie im Abstand von drei 
Monaten und eine umfassende ergeb-
nisoffene Beratung vorgegeben wer-
den. Bestimmte Formen der Suizid- 
assistenz sollen somit verboten und 
die Hilfe zur Selbsttötung nur in en-
gen Grenzen erlaubt werden.

Dazu Strasser: „Wir kriminalisie-
ren mit unserem Gesetzesentwurf 
nicht Menschen mit einem Sterbe-
wunsch! Wir sanktionieren über das 
Strafrecht Sterbehilfevereine, die sich 
nicht an den vorgegebenen Bera-
tungsprozess halten und dadurch in 

unzulässiger Weise Einfluss auf diese 
Menschen nehmen.“

Entwurf 2: Ärzteschaft über-
nimmt entscheidende Rolle

Eine fraktionsübergreifende Parla-
mentariergruppe um die Grünen-
Abgeordneten Renate Künast und 
Katja Keul hatte im März 2022 ei-
nen Vorschlag zur gesetzlichen Neu-
regelung des assistierten Suizids 
gemacht. Das berichtete die Süd-
deutsche Zeitung. Neben mehreren 
Grünen-Politikern unterstützen u.a. 
auch die SPD-Abgeordneten Nina 
Scheer und Edgar Franke, Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Gesund-
heitsministerium, sowie die Linken-
Politikerin Cornelia Möhring den 
Antrag. Sterbewillige mit tödlicher 
Krankheit sollten von Ärzt:innen 
beraten werden – für alle anderen 
brauche es staatliche Stellen mit Be-
ratung und strengeren Auflagen. 

Entwurf 3: Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben absichern

Eine weitere Gruppe hat Ende März 
einen Vorstoß für Neuregelungen au-
ßerhalb des Strafrechts erneut einge-
bracht. Die Initiatoren sind die Abge-
ordneten Katrin Helling-Plahr (FDP), 
Otto Fricke (FDP), Petra Sitte (Linke) 
und Helge Lindh (SPD). Ursprünglich 
war auch Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) dabei. Allerdings 
wird er seinen einstigen Vorschlag 
nicht mehr öffentlich unterstützen 
angesichts seines neuen Amts.

Die Initiative soll „das Recht auf 
einen selbstbestimmten Tod legisla-
tiv absichern und klarstellen, dass die 
Hilfe zur Selbsttötung straffrei mög-
lich ist“, wie es in dem Entwurf heißt. 
Vorgesehen ist, dass ein breites Bera-
tungsangebot gesichert wird. Ärzte 
sollen Arzneimittel zur Selbsttötung 
dann verschreiben dürfen, wenn sie 
„von der Dauerhaftigkeit und inne-
ren Festigkeit des Sterbewunsches“ 
überzeugt sind. Vorausgehen muss 

daher eine Beratung in staatlich fi-
nanzierten Stellen. Sie soll sicherstel-
len, dass der Sterbewunsch der freie 
Wille des Betroffenen ist. Seit der Be-
ratung müssten in der Regel mindes-
tens zehn Tage vergangen sein. 

Einen Zeitplan, wann aus den 
Vorschlägen ein Gesetz verabschie-
det wird, gibt es derzeit noch nicht. 
„Wir rechnen mit dem Beginn der 
ersten Lesung der Gesetzentwürfe 

erst nach der Sommerpause“, so das 
Büro von Benjamin Strasser gegen-
über CAREkonkret. Das Gesetzge-
bungsverfahren stehe aktuell noch 
nicht auf der Bundestagsagenda, 
bestätigte auch die Pressestelle des 
Bundestags.

Zuerst die Suizidprävention  
gesetzlich regeln

Das könnte einem Vorstoß der Deut-
schen Gesellschaft für Suizidpräven-
tion (DGS) und des Deutschen Hos-
piz- und PalliativVerbands (DHPV), 
der vor allem auf Beratung und Prä-
vention zielt, Auftrieb geben. Wäh-
rend sich die politische Diskussion 
auf die gesetzliche Regulierung der 
Suizidbeihilfe konzentriert, fordern 
sie stattdessen eine gesetzliche Ver-
ankerung der Suizidprävention. 

In ihrem gemeinsamen, Ende 
März vorgelegten Vorschlag fordern 
DHPV und DGS ein Gesetz, das bun-
desweit die Grundlagen und Rah-
menbedingungen für Angebote der 
Suizidprävention schafft. „Die De-
batte um ein entsprechendes Gesetz 
muss zeitnah im Bundestag geführt 
und das Suizidpräventionsgesetz 
noch vor einer gesetzlichen Regelung 
zur Beihilfe zum Suizid verabschiedet 
werden“, so Benno Bolze, Geschäfts-
führer des DHPV. 

Und DHPV-Vorsitzender Professor 
Winfried Hardinghaus unterstreicht: 
„Bevor wir überhaupt eine gesetz-
lich geregelte Suizidbeihilfe disku-
tieren oder gar zu deren Umsetzung 
bundesweite Beratungsstellen in Be-
tracht ziehen, muss dringend die Sui-
zidprävention gestärkt werden.“ Un-
ter dem Titel „Dem Leben wieder eine 
Chance geben“ stellen die beiden Ver-
bände auf 19 Seiten ihre Forderungen 
für eine gesetzliche Verankerung der 
Suizidprävention vor. 

Beide fordern darin unter an-
derem bundesweite, auch nieder-
schwellige und aufsuchende Be-
ratungsangebote. Suizidalität und 
Suizidprävention sollen zudem als 
Pflichtthemen in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung für Angehörige der 
medizinischen, pflegerischen und so-
zialen Berufsgruppen verankert wer-
den. Es gebe zudem weitere Vorstöße 
in Richtung Suizidprävention, wie 
etwa Petitionen, so eine Sprecherin 
gegenüber CAREkonkret. Mit einem 
konkreten Gesetzgebungsverfahren 
sei aber auch hier „nicht vor der Som-
merpause“ zu rechnen.

 e Zum Forderungspapier des 
DHPV: dhpv.de/files/public/ak-
tuelles/DGS_DHPV_Eckpunkte_
Suizidprävention.pdf

HINTERGRUND

Das Bundesverfassungsgericht 
hatte im Februar 2020 ein seit 
2015 bestehendes Verbot (§ 217 
StGB) der geschäftsmäßigen Ster-
behilfe gekippt. Dieses Verbot 
hatte der Deutsche Bundestag 
mit großer Mehrheit beschlossen 
und wurde deshalb aufgehoben, 
da es das Recht des Einzelnen auf 
selbstbestimmtes Sterben ver-
letzte. Dabei hat „geschäftsmä-
ßig“ nichts mit Geld zu tun, son-
dern bedeutet „auf Wiederholung 
angelegt“. Das Urteil stößt eine 
Tür für organisierte Angebote auf 
– aber auch mit Regulierungs-
möglichkeit wie Beratungspflich-
ten oder Wartefristen.

Erst die Suizidprävention stärken, dann die Suizidbeihilfe regeln. Dafür plädiert der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV).

 Foto: AdobeStock/Joel bubble ben

Spezialisierter Transaktionsberater für 
Pflegeimmobilien und Betriebe mit 
Betreibererfahrung

 Ganzheitliche Transaktionsbegleitung 
– von Verkaufsvorbereitung bis 
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Berlin: Vergabe von landeseigenen Grundstücken

Werden private Träger übergangen?
Berlin // Aufregung im Land Ber-
lin: Werden private Träger von der 
Grundstücksvergabe ausgeschlos-
sen? Das zumindest meint die Lan-
desgruppe des Bundesverbandes pri-
vater Anbieter sozialer Dienste (bpa). 
Derzeit vergibt der Senat zahlreiche 
landeseigene Grundstücke, die bis-
her für Einfamilienhäuser vorgese-
hen waren. So soll das soziale Ange-
bot in Berlin gestärkt werden. Eine 
Vergabe soll ausschließlich an ge-
meinnützige Träger erfolgen. 

„Die Vergabe an das Kriterium 
der steuerlich anerkannten Gemein-
nützigkeit zu knüpfen, schließt die 
Hälfte der sozialen Anbieter in Ber-
lin einfach aus“, kritisiert der Berliner 
bpa-Landesvorsitzende Oliver Stem-

mann in einer aktuellen Pressemittei-
lung. Schließlich sorgen private Trä-
ger für etwa die Hälfte der Angebote 
für ältere und pflegebedürftige Men-
schen oder für Menschen mit Behin-
derungen. 

Vergabe ohne transparentes 
Ausschreibungsverfahren?

Stemmann hält die Vergabe von 
Gemeinschaftseigentum ohne ein 
transparentes Ausschreibungsver-
fahren für rechtlich höchst frag-
würdig. Schließlich soll lediglich ein 
Fachbeirat anhand vorgelegter Kon-
zepte über die Verteilung der Grund-
stücke entscheiden, wie das Land 
Berlin mitteilt. Die Flächen eigneten 

sich zum Beispiel für Angebote der 
Tagespflege oder des betreuten Woh-
nens. Bei der Auswahl solle letztlich 
die Qualität der Konzepte entschei-
dend sein. 

„Wenn der Senat wirklich die 
besten Konzepte sucht, sollte er auch 
allen Trägern zuhören und nicht die 
Privaten grundlos ins Abseits stel-
len. Wer nur mit einer Hälfte der 
Träger spricht, bekommt auch nur 
begrenzte Impulse für die zukünf-
tige soziale Versorgung in Berlin“, 
so Stemmann.

Der bpa fordert, auch private Trä-
ger in die Vergabe der Grundstücke 
sowie in zukünftige ähnliche Verfah-
ren aufzunehmen. (ck)
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Tariftreue: Regelung zur Anwendung der regional üblichen Entgelte gestrichen

Eine Achterbahnfahrt der Gesetzgebung 
Die Umsetzung der tariflichen Bezahlung nach dem GVWG 

wird immer turbulenter. Im aktuellen Gesetzentwurf wur-

den die Regelungen zur Anwendung der regional üblichen 

Durchschnittsentgelte ersatzlos gestrichen. In der Branche 

herrscht Verunsicherung. 

Von Isabell Halletz

Berlin // Der Gesetzentwurf zum Pfle-
gebonusgesetz enthält auch neue 
Regelungen zur Umsetzung der ta-
riflichen Bezahlung. Mit den vor-
gelegten Ergänzungen des SGB XI 
werden erneut Änderungen im Ver-
fahren vorgenommen und die Un-
ternehmen wieder unter Druck ge-
setzt, ihre Entscheidung unter den 
neuen Bedingungen zu prüfen. Für 
alle Pflegeunternehmen ist die Um-
setzung tariflicher Bindung und die 
entsprechende Meldung nach § 72 
SGB XI ein großer Schritt mit weit-
reichenden Folgen für die Beschäftig-
ten, die Pflegebedürftigen, aber auch 
für die Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens. Allerdings findet sich eine 
wichtige Passage im Vergleich zum 
Referentenentwurf nicht wieder: Die 
Regelung zur Anwendung der regio-
nal üblichen Durchschnittsentgelte. 

Die nun vorgenommene Strei-
chung führt zu massiven Unsicher-
heiten bei den Pflegeunternehmen 
und bei den Pflegekassen, wie diese 
sich künftig in Pflegesatzverhandlun-
gen verhalten sollen. Die Ergänzung 
im § 72 Abs. 3b SGB XI war die logi-
sche Übernahme der bereits in den 
Richtlinien der Pflegekassen festge-
legten Möglichkeit, ab dem 1. Septem-
ber 2022 gesetzeskonform zu handeln 
und die Voraussetzungen zum weite-
ren Betrieb von Pflegeeinrichtungen 
und ambulanten Diensten zu erfül-
len, wenn man als tarifungebunde-
nes Pflegeunternehmen die Zahlung 
der regional üblichen Durchschnitts-
entgelte wählt. Die Inhalte der Richt-
linien wurden bereits mit dem BMG 
und dem BMAS abgestimmt und von 
beiden Ministerien auch genehmigt. 
Unklar ist nun, weshalb die analoge 
Regelung im SGB XI ausbleiben soll. Im 
Gespräch mit dem GKV-SV hat sich die 

Vertreterin auch völlig überrascht von 
der Streichung gezeigt. 

Sicherlich haben die veröffentlich-
ten, regional üblichen Durchschnitts-
entgelte für Diskussionen gesorgt, 
weil nicht öffentlich transparent dar-
gestellt wurde, wie diese ermittelt wur-
den. Des Weiteren haben nicht alle ta-
rifgebundenen Pflegeunternehmen in 
der ersten Datenerhebung im Herbst 
2021 ihre Tarifverträge gemeldet. An-
dere Meldungen waren unvollständig 
oder fehlerhaft. All das hat dazu ge-
führt, dass die Datengrundlage zur Be-
rechnung der Durchschnittsentgelte 
nicht unbedingt die tatsächliche durch-
schnittliche Bezahlung in den einzel-
nen Bundesländern widerspiegelt. Des 
Weiteren waren die regionalen Durch-

schnittsentgelte oft deutlich höher, als 
so manche tariflich vereinbarte Ver-
gütung bei freigemeinnützigen oder 
kirchlichen Trägern. Sie entsprachen 
oft den Entgelten der höchsten tarifli-
chen Eingruppierung. Das ist den ta-
rifvertraglich gebundenen Pflegeun-
ternehmen sauer aufgestoßen. 

Gehaltssteigerungen von bis zu 
1 000 Euro brutto möglich 

Die Anwendung der regional übli-
chen Durchschnittsentgelte kann 
bei nichttarifgebundenen Pflege-
unternehmen zu Gehaltssteigerun-
gen von bis zu 1 000 Euro brutto mit 
entsprechend geregelter Refinanzie-
rung führen. Tarifgebundene oder 
an kirchliche Arbeitsvertragsrichtli-
nien gebundene Pflegeeinrichtungen 
hätten dadurch deutliche Nachteile, 
da sie an die Laufzeiten der Tarifver-
träge und Arbeitsvertragsrichtlinien 
gebunden sind. Eine schnelle Anpas-
sung der Gehälter, um im Wettbe-
werb um die heiß begehrten Pflege-
fachkräfte mithalten zu können, wäre 
nicht möglich und schon jetzt sind 
erste Wanderbewegungen hin zu den 
Einrichtungen zu beobachten, die be-
reits die regionalen Durchschnitts-
entgelte anwenden. Setzen sich die 
tarifgebundenen Träger und ver.di 
genau deshalb für die Streichung der 
regional üblichen Durchschnittsent-
gelte ein? Haben sie Angst, dass ihr 
Pflegepersonal scharenweise zu den 
dann besser zahlenden Pflegeunter-
nehmen abwandern und ver.di noch 
mehr an Bedeutung verlieren würde? 

Es kann nun nicht sein, dass die 
Pflegeeinrichtungen, die monatelang 

beraten und gerechnet haben, ihren 
Meldepflichten bei den Pflegekas-
sen schon nachgekommen sind und 
sich für die regional durchschnittli-
chen Entgelte entschieden haben, 
nun wieder vor großen Fragezei-
chen stehen sollen. Es hängen inner-
betriebliche Entscheidungen bis hin 
zur Zustimmung der Betriebsräte da-
ran. Teilweise wurde schon zu Pfle-
gesatzverhandlungen auf Grundlage 
der Durchschnittsentgelte aufgefor-
dert und die Ergänzung von Arbeits-
verträgen wurde angewiesen. Drin-
gend notwendig ist die klare und 
verbindliche Aussage des Gesetzge-
bers, dass die Richtlinien und damit 
auch die Wahlmöglichkeiten für ta-
rifungebundene Pflegeunternehmen 
vollumfänglich gelten. 

Pflegeunternehmen sind kein 
Spielball des Gesetzgebers, sondern 
tragen umfassend Verantwortung 
für Mitarbeitende und Pflegebe-
dürftige. Gute Pflege kostet – lei-
der aktuell hauptsächlich Nerven 
und Vertrauen gegenüber der Poli-
tik. Es liegt nun am Gesetzgeber, die 
bessere Vergütung der Pflegekräfte 
über die Durchschnittsentgelte ver-
bindlich auch im Gesetz zu regeln. 
Für den 19. und 20. Mai 2022 sind 
die zweite und dritte Lesung im Bun-
destag vorgesehen. 

Hoffentlich wird dann auch über den 
Zeitrahmen zur verbindlichen Um-
setzung entschieden. Der Arbeitge-
berverband Pflege forderte den Ge-
setzgeber in seiner Stellungnahme 
auf, die Frist des verbindlichen In-
krafttretens um ein Jahr, auf den 1. 
September 2023, zu verschieben und 
den Zeitraum ab 1. September 2022 
als Erprobungsphase zu nutzen. Im 
Herbst 2022 müssen erneut die gül-
tigen Tarifvertragswerke und kirchli-
chen Arbeitsrechtsregelungen gemel-
det werden, die wieder die Grundlage 
zur Anpassung der regional üblichen 
Durchschnittsentgelte bilden. Die 
Werte aus der ersten Veröffentlichung 
Anfang 2022 können damit plausibili-
siert und für die Unternehmen mehr 
Transparenz und Planungssicherheit 
geschaffen werden. 

Verbindliche Umsetzung der 
neuen Regelung verschieben

Des Weiteren werden die Richtli-
nien zum näheren Verfahren, wel-
che Unterlagen zur Vergütungsver-
handlung zu erbringen sind, erst am 
1. Juli 2022 veröffentlicht. Somit ha-
ben weder die Pflegeunternehmen 
noch die Pflegekassen das Gesamt-
paket zur Bewertung der Auswir-
kungen bis zum 1. September 2022 
in der Hand. 

Der staatliche Eingriff in die 
Lohnfindung war bereits ein massi-
ver Eingriff in die unternehmerische 
Freiheit. Nun muss der Staat den Un-
ternehmen auch einen angemesse-
nen Zeitraum zur Umsetzung der tief-
greifenden Regelungen zugestehen. 
Deshalb muss die verbindliche Um-
setzung und das Inkrafttreten der 
geänderten Versorgungsverträge 
deutlich verschoben werden. Solche 
Überleitungszeiträume haben sich 
schon im Rahmen der Pflegestär-
kungsgesetze als äußerst wertvoll 
und hilfreich erwiesen.

 e Die Autorin ist Geschäftsführe-
rin des privaten Arbeitgeberver-
bandes in der Pflege (AGVP) in 
Berlin. Infos:  
arbeitgeberverband-pflege.de

Pflegekräfte sollen ab September mehr verdienen – bei der Umsetzung gibt es aber 

noch viele Unklarheiten. Foto: Werner Krüper
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// Pflegeunternehmen 
sind kein Spielball des 
Gesetzgebers. //

Isabell Halletz

Junge Pflege Preis und Kongress 

Krisenbewältigung und Resilienz 
Bochum // Die Verleihung des Junge 
Pflege Preises 2022 des DBfK Nord-
west war einer der Höhepunkte des 
Junge Pflege Kongresses am 5. Mai im 
RuhrCongress Bochum. Krisenbewäl-
tigung, Resilienz, Praxisanleitung und 
Nachhaltigkeit - die Themen des Kon-
gresses waren vielfältig. So machte 
Christel Bienstein, die Präsidentin 
des DBfK,  deutlich: „Pflegende leis-
ten nicht erst seit Corona weit mehr 
als ihnen gut tut. Krisenbewältigung 
wird dabei immer notwendiger, umso 
mehr, als sich seit Jahren keine Ver-
besserung der Arbeitssituation zeigt 
und die Personalnot stetig zunimmt. 
Es kann aber nicht sein, dass von 
den Pflegenden erwartet wird, stän-
dig über ihrem Limit zu arbeiten. Wir 
brauchen jetzt sofort Veränderungen.“

Was Pflege ist und was sie aus-
macht – das zu ergründen war die He-
rausforderung des Junge Pflege Prei-
ses, der zum 15. Mal verliehen und mit 

insgesamt 2.000 Euro dotiert ist. Die 
Auszubildenden an der Akademie für 
Gesundheitsberufe in Minden erreich-
ten Platz 3 mit einem selbst verfassten 
Poetry Slam, der die Vielfältigkeit, die 
Aufgabenbereiche und die Abwechs-
lung des Pflegeberufs widerspiegelt 
Das zweitplatzierte Projekt der Aus-
zubildenden des Instituts für Pflege- 
und Gesundheitsberufe am St. Ma-
rien-Hospital in Mülheim an der Ruhr 
ging mittels einer Umfrage dem Bild 
des Pflegeberufs in der Öffentlichkeit 
nach. Daraus ist ein YouTube-Video 
entstanden. Die Pflegeschüler:innen 
des Universitätsklinikums Gießen 
schließlich entschieden sich für ein 
Podcastformat zur Darstellung der 
Vielschichtigkeit von professioneller 
Pflege. Die erste Folge von „Mia“ ist im 
Kasten und fand so viel Anklang, dass 
sie den ersten Preis bekam.  (ck)

 e junge-pflege.de

VdDD-Vorstandswahlen

Habenicht und Jaeger im Amt bestätigt
Berlin // Die Mitgliederversammlung 
des Verbandes diakonischer Dienstge-
ber in Deutschland (VdDD) hat heute 
einen neuen Vorstand gewählt. Vorsit-
zender Dr. Ingo Habenicht und Stell-
vertreter Hubertus Jaeger wurden in 
ihren Ämtern bestätigt. Dr. Ingo Ha-
benicht: „Ich freue mich, auch in den 
kommenden vier Jahren gemeinsam 
mit dem Vorstand, der Geschäftsstelle 
und den Verbandsmitgliedern die In-
teressen diakonischer Unternehmen 
zu vertreten und bedanke mich für 
das entgegengebrachte Vertrauen“. 
Er gratulierte den neu- und wieder-
gewählten Vorstandsmitgliedern und 
dankte Petra Skodzig, Finanzvorstän-
din der Graf-Recke-Stiftung, die seit 
2013 Mitglied im Vorstand war und 
aus persönlichen Gründen nicht wie-
der kandidierte. Besondere Erwäh-
nung fanden die zwei neugewählten 
Vorstandsmitglieder Verena Hölken, 
seit Januar 2022 Kaufmännische Vor-

ständin der Evangelischen Stiftung 
Hephata, und Constance von Stru-
ensee, seit Juli 2021 Vorständin Per-
sonal der Agaplesion gAG: „Mit Frau 
Hölken und Frau von Struensee ist es 
uns gelungen, zwei erfahrene und ge-
schätzte Kolleginnen für den VdDD-
Vorstand zu gewinnen.“ Der Vorstand 

des VdDD ist damit auf 15 Mitglieder 
angewachsen. Die nächsten regulä-
ren Vorstandswahlen finden im Mai 
2026 statt. Der Verband vertritt die 
Interessen von rund 180 Mitglieds-
unternehmen und sieben Regional-
verbänden mit mehr als 500 000 Be-
schäftigten.  (ck)

Der frisch gewählte Vorstand des VdDD. Foto: VdDD
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Kommunikationsangebot für Mitarbeitende

Mehr Wohlbefinden in Krisenzeiten
Bei „Walk and Talk“ werden Spaziergänge in der Natur auch 

für vertrauliche Gespräche genutzt. Der Caritasverband 

Westeifel bietet das Konzept seinen Mitarbeitenden an. 

Von Michaela Allgeier

Gerolstein // Der Caritasverband 
Westeifel stellt seinen Mitarbeiten-
den ein Angebot zur Verfügung, das 
Spaziergänge in der Natur mit der 
Möglichkeit zu einem vertraulichen 
Gespräch kombiniert. „Walk & Talk“ 
heißt dieser Ansatz, der ursprünglich 
aus den USA kommt. „Dort wird er vor 
allem im therapeutischen Bereich ge-
nutzt“, berichtet Karin Terhorst. Sie ist 
seit 1997 Mitarbeiterin im Caritasver-
band Westeifel und verantwortet dort 
die Stabsstelle „Caritas Theologie & 
Spiritualität“. Als Religionspädagogin, 
systemische Beraterin und erfahrener 
Coach hat sie bereits gute Erfahrun-
gen mit der Methode gemacht. Das 
gilt auch für „spirituelle Wanderun-
gen“, die Meditationen und Körper-
übungen beinhalten und seit einigen 
Jahren von Beschäftigten des Caritas-
verbands als Gruppenangebot wahr-
genommen werden können. 

Die pandemiebedingten Belas-
tungen waren ein geeigneter Anlass, 
„Walk & Talk“ einzuführen. „Die Lei-
tungskräfte der Fachdienste hatten 
den Eindruck, dass es innerhalb der 
Teams einen wachsenden Gesprächs-
bedarf gibt“, so Terhorst. „Durch Co-
rona sind die Gelegenheiten, sich in-

formell oder kurzfristig zwischen Tür 
und Angel auszutauschen, deutlich 
seltener geworden.“ 

Neue Sichtweisen gewinnen

Von den insgesamt 560 Mitarbei-
tenden sind 450 in den gesundheits-
pflegerischen Diensten tätig, un-
ter anderem für ambulant betreute 
Wohngemeinschaften, Sozialstatio-
nen und die „Spezialisierte ambulante 
Hospizversorgung (SAPV)“. Eine wirk-
same und niedrigschwellige Unter-
stützung des Personals liege dem Cari-
tasverband Westeifel generell sehr am 
Herzen, betont Terhorst. „Die Aufgabe 
meiner Stelle besteht wesentlich da-
rin, den Kolleginnen und Kollegen bei 
Problemen oder existenziellen Fragen 
aller Art beratend zur Seite zu stehen.“ 

Gemeinsam mit der Direktion ent-
wickelte Karin Terhorst erste Überle-
gungen zur Einführung von „Walk 
& Talk“. Dass die Methode ohne gro-
ßen Aufwand umsetzbar ist und zu-
dem an der frischen Luft praktiziert 
wird, erwies sich in Zeiten von Corona 
ebenfalls als großer Vorteil. Nach ei-
nem Probeversuch startete das Ange-
bot im Juni 2020. Ursprünglich war 
eine Dauer von 30 Minuten vorgese-
hen. Nach entsprechendem Feedback 

wurde der Spaziergang auf 50 Minu-
ten verlängert. 25 Minuten davon gel-
ten als Dienstzeit. Das Angebot kann 
zweimal pro Jahr genutzt werden. 

Breites Themenspektrum

Vor Beginn eines Quartals gibt Ka-
rin Terhorst den Mitarbeitenden be-
kannt, wann ihre nächsten Termine 
an den unterschiedlichen Dienstor-
ten, z. B. in Gerolstein oder Bitburg, 
stattfinden. Interessierte können 
sich bei ihr melden, um einen Treff-
punkt und eine Uhrzeit zu vereinba-
ren. Doch worum geht es bei diesen 
Gesprächen im Grünen? „Das“, sagt 
Terhorst, „bestimmen die Mitarbei-
tenden.“ Das Themenspektrum sei 
breit. „Manchmal sind es schwierige 
Situationen aus dem Arbeitsalltag, die 

verarbeitet werden müssen. Manch-
mal geht es um rein private Probleme 
oder um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, etwa beim Homeschoo-
ling.“ Selbstverständlich unterliege all 
das der Schweigepflicht. Ihre Aufgabe 
sieht die Fachpädagogin darin, zuzu-
hören und Gedankenanstöße zu ge-
ben. „Es geht darum, sich auf ein be-
stimmtes Anliegen zu fokussieren.“ 
Belastende Situationen könnten ge-
meinsam reflektiert werden, was die 
Suche nach einer Lösung erleichtere.

Positive Rückmeldungen

Dazu trägt nicht zuletzt die Natur bei, 
die eine beruhigende und zugleich 
anregende Wirkung entfaltet. Das 
gilt auch für die Bewegung, die den 
Kreislauf in Schwung bringt. „In die-

ser Kombination ist es einfacher, be-
lastende Faktoren mit größerem Ab-
stand zu betrachten, zu entspannen 
und neue Energie zu tanken“, stellt 
Terhorst fest. Das bestätigen ihr die 
positiven Rückmeldungen derjeni-
gen, die das Angebot bereits wahrge-
nommen haben. „Es wird als hilfreich 
empfunden, mit einer neutralen Per-
son in einer ungezwungenen Atmo-
sphäre ein vertrauliches Gespräch zu 
führen“, berichtet sie. „Der Kopf wird 
dadurch freier und die Sicht auf die 
Dinge klarer.“ 

Die von Karin Terhorst gewähl-
ten Treffpunkte sind gut zugänglich 
und mit Parkplätzen ausgestattet. „In 
der Regel führen die Spaziergänge ein 
Stück durch den Wald oder übers Feld. 
Die Teilnehmenden geben nicht nur 
die Themen, sondern auch das Tempo 
vor“, erzählt sie. In einem Fall sei das 
Gespräch nach 50 Metern auf einer 
Bank weitergeführt worden. Auf ei-
nen Mindestabstand von 1,50 Metern 
wird dennoch bei allen Begegnungen 
geachtet. Bei schlechtem Wetter oder 
einem kurzfristigen Bedarf sind Vi-
deokonferenzen oder Telefonate als 
Alternative möglich. „Ich stelle mich 
flexibel auf die Bedürfnisse der Mitar-
beitenden ein.“ Bislang haben 50 Tref-
fen stattgefunden. „Das Angebot ist 
für diese Zielgruppe noch relativ neu-
artig“, sagt Karin Terhorst. „Aber je-
des Gespräch lohnt den Einsatz, denn 
es kann dazu beitragen, dass größere 
Probleme erst gar nicht entstehen.“

Für geflüchtete ukrainische Pflegebedürftige 

Ministerien richten Kontaktstelle ein
Berlin // Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und das Bundes-
ministerium für Gesundheit haben 
am 3. Mai eine neue Kontaktstelle 
für aus der Ukraine geflüchtete Men-
schen mit Behinderungen und Pfle-
gebedürftige geschaffen. Die Leitung 
der Kontaktstelle wurde beim Deut-
schen Roten Kreuz angesiedelt. Or-
ganisationen, die Kapazitäten zur 
Aufnahme von Geflüchteten mit Pfle-
gebedarf bzw. Behinderung haben 
oder bereits Personen aufgenommen 
haben, können sich über die Kontakt-
stelle melden. 

Die Bundeskontaktstelle stellt 
grundlegende Informationen rund um 
das Thema Flucht und Behinderung/
Pflegebedarf über einen Internet- 

auftritt sowie eine Hotline (030 - 85 
404 789, von 9 bis 17 Uhr) zur Verfü-
gung. Sie fungiert als Schaltstelle der 
zahlreichen in das Fluchtgeschehen 
involvierten Akteure, an der wich-
tige Informationen zusammenlaufen 
und zügig weitergeleitet werden. In 
Zusammenarbeit mit den für die Ver-
sorgung primär zuständigen Ländern 
soll die Bundeskontaktstelle so dazu 
beitragen, schnell passende Hilfsan-
gebote zu vermitteln. Mit einem Mo-
nitoring über bereits erfolgte und an-
stehende Transporte soll sie ferner 
dabei helfen, das Fluchtgeschehen 
transparenter zu gestalten. (ck)

 e drk-wohlfahrt.de/bundeskon-
taktstelle

Übergangs- und Kurzzeitpflege

DEKV legt Drei-Punkte-Plan vor 
Berlin // Der Deutsche Evangelische 
Krankenhausverband (DEKV) hat 
jüngst einen Drei-Punkte-Plan zur 
Übergangs- und Kurzzeitpflege ver-
öffentlicht. Denn um die Versorgung 
von pflegebedürftigen Patientinnen 
und Patienten nach einer Kranken-
hausbehandlung zu verbessern, be-
dürfe es weiterer Maßnahmen:
1. Verlängerung der Übergangs-

pflege im Krankenhaus von der-
zeit zehn Tagen auf 21 Tage, da 
nicht überall innerhalb von zehn 
Tagen eine gesicherte und ad-
äquate Anschlussversorgung si-
chergestellt werden kann.

2. Orientierung der Vergütung der 
Übergangspflege an der Kosten-
struktur der Krankenhäuser, da die 
Krankenhäuser nicht mit Pflege-
einrichtungen vergleichbar sind. 

3. Schaffung von ausreichend Kurz-
zeitpflegeplätzen, orientiert am re-
gionalen Bedarf, da nur bei einer 
ausreichenden Anzahl an kosten-
deckend finanzierten Kurzzeitpfle-
geplätzen die Versorgungslücke 
zwischen stationärer und ambu-
lanter Behandlung geschlossen 
werden kann. (ck)

 e dekv.de

Bei „Walk & Talk“ werden Spaziergänge in der Natur mit der Möglichkeit, vertrauliche 

Gespräche zu führen, kombiniert (Symbolbild).  Foto: AdobeStock/Sonate
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Pfl egegrade und das 
Begutachtungs-Instrument
Sind Bewohner:innen und Kund:innen in die richtigen 
Pfl egegrade eingestuft? Machen Sie sich das ganzheitlich 
orientierte Begutachtungs-Instrument in der Pfl egepraxis 
auf einfache Art und Weise zunutze.

Die dritte, aktualisierte Neuaufl age dieses Handbuches 
unterstützt Sie als PDL oder Pfl egekraft dabei, das BI zu 

beherrschen, Begutachtungen kompetent und erfolgreich 
zu begleiten, Fehler, die zum Verlust von Pfl egegraden 
führen können, systematisch zu vermeiden und damit eine 
optimale Pfl egequalität und Wirtschaftlichkeit zu sichern. 
Alle Kapitel des Buches folgen dem Aufbau des Begutach-
tungsinstruments. Gut verständliche Beschreibungen helfen 
wirkungsvoll bei der Anwendung in der Praxis.

Nicole Franke
Pfl egegrade und die neuen 

Begutachtungsrichtlinien
2022, 39,90 €, Best.-Nr. 21966

eBook, 29,90 €, Best.-Nr. 22002
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NABU-Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“ in Baden-Württemberg

Es blüht in 15 Pflegeeinrichtungen
Pflegeeinrichtungen sind oft von großzügigen, wenngleich 

ungenutzten Gärten umgeben. Dieses Potenzial für die Ar-

tenvielfalt und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und 

Bewohner zu heben, ist Ziel des NABU-Projekts „Blühende 

Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“. Jetzt feierte das 

Projekt seinen erfolgreichen Abschluss in Stuttgart – eine 

Fortsetzung folgt. 

Stuttgart // „Das NABU-Projekt in 
Kooperation mit der Evangelischen 
Heimstiftung und gefördert durch die 
Stiftung Naturschutzfonds hat ein-
drucksvoll gezeigt, dass wir gemein-
sam blühende und pflegeleichte Le-
bensräume erschaffen können – für 
Mensch und Natur. Wir danken allen, 
die sich in diesem Projekt engagiert 
haben und weiterhin engagieren“, er-
klärte der NABU-Landesvorsitzende 
Johannes Enssle bei einer Feier am 

2. Mai mit allen Projektpartnern in 
der Zentrale der Evangelischen Heim-
stiftung in Stuttgart. Im Rahmen des 
Projekts haben 300 Beteiligte in 15 
Pflegeeinrichtungen der Evangeli-
schen Heimstiftung von Frühjahr 
2020 bis 2022 lebendige Naturgär-

ten für Schmetterlinge, Wildbienen 
und Vögel erschaffen. 

Projekt wird fortgesetzt

An diesen Erfolg wird nun ange-
knüpft: In der Projektfortsetzung von 
April 2022 bis März 2024 entstehen 
in den Außenanlagen weiterer 15 
Pflegeeinrichtungen neue Lieblings-
plätze für Mensch und Natur. Nach 
Aussage der Projektverantwortlichen 
sind auch Einrichtungen anderer Trä-
ger eingeladen, sich zur naturnahen 
Gartengestaltung beraten zu lassen.

Blühende Gärten und mehr  
Vielfalt in Pflegeeinrichtungen

Stephanie Rebsch, Geschäftsführe-
rin der Stiftung Naturschutzfonds 
Baden-Württemberg, freut sich auf 
die Fortsetzung des Projekts: „Gute 
Ideen können nur umgesetzt wer-
den, wenn Knowhow und die ent-
sprechenden Mittel zusammen-
kommen. Wir freuen uns daher auf 
die weitere Partnerschaft mit dem 
NABU, um artenarme Grünflächen 
gemeinsam aufzuwerten und Natur 
im Siedlungsbereich erlebbar zu ma-
chen.“ Die Stiftung Naturschutzfonds 
fördert das Projekt mit rund 300.000 
Euro aus zweckgebundenen Erträgen 
der Glücksspirale.

Auf einer Fläche von insgesamt 
4 000 Quadratmetern wurden circa 

15 000 Wildstauden, Sträucher und 
Bäume gepflanzt. Die lebendigen Na-
turgärten bieten wertvolle Lebens-
räume für Schmetterlinge, Wildbie-
nen und Vögel. In 30 Praxisseminaren 
und vier Online-Vorträgen wurden 
dazu mehr als 300 Personen, darun-
ter Mitarbeitende, Bewohnerinnen 

und Bewohner sowie weitere hel-
fende Hände, geschult.

Bernhard Schneider, Geschäfts-
führer der Evangelischen Heimstif-
tung, ist vom Erfolg des Gemein-
schaftsprojekts überzeugt: „Die 
naturnahen Gärten bereichern un-
sere Pflegeeinrichtungen und bie-

ten unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern abwechslungsreiche Er-
lebnisräume. Das Projekt hat so viel 
Zuspruch erhalten, dass wir gemein-
sam mit dem NABU die Grünflächen 
von weiteren 15 Einrichtungen na-

turnah umgestalten werden.“ NABU-
Projektleiterin Aniela Arnold ist zu-
versichtlich, dass auch die zweite 
Projektphase ein voller Erfolg wird: 
„Viele Helferinnen und Helfer ha-
ben an den Praxisseminaren teilge-
nommen und sichtlich Spaß am Gärt-
nern gehabt. Es ist schön zu sehen, 
wie das Projekt den sozialen Aspekt 
mit dem Schutz der biologischen Viel-
falt verbindet. Umso mehr freue ich 
mich, dass ‚Blühende Gärten‘ fortge-
setzt wird.“

 e Weitere Informationen: NABU-
BW.de/bluehendegaerten

Auf den Grünflächen der Zentrale der Evangelischen Heimstiftung (EHS) blüht es  

bereits. Hier zu sehen: Kartäusernelke Foto: NABU/Lena Schwäcke

DIE ERSTE PROJEKTPHASE IN ZAHLEN:

 > Zwei Jahre Projektlaufzeit, von April 2020 bis März 
2022

 > 30 Praxisseminare zur naturnahen  
Gartengestaltung

 > Naturnahe Umgestaltung einer Fläche von insge-
samt 4 000 Quadratmetern

 > Circa 15 000 Wildstauden, Sträucher und Bäume 
gepflanzt

 > 5 Naturgartenplanerinnen und -planer unterstütz-
ten mit Tatkraft und Fachwissen

 > Über 300 Beteiligte, darunter Bewohner*innen,  
Angestellte und weitere helfende Hände

 > Vier Online-Vorträge von Expertinnen und Exper-
ten zur naturnahen Gartengestaltung

 > Broschüre mit Erfahrungsberichten und prakti-
schen Tipps zum naturnahen Gärtnern

Bernhard Schneider Foto:EHS

//Die naturnahen Gär-
ten bereichern unsere 
Pflegeeinrichtungen//

Bernhard Schneider, EHS.

Terragon bitten Gläubiger um Stundung von Zinszahlung

„Unvorhergesehene Verzögerungen“
Berlin // Der Projektentwickler Ter-
ragon AG hat die Anleihegläubiger 
gebeten, die am 24. Mai 2022 fällige 
Zinszahlung für eine Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen für einen Zeit-
raum von rund acht Monaten bis zum 
31. Januar 2023 zu stunden. Die An-
leihegläubiger würden neben den ge-
stundeten Zinsen für den Zeitraum 
der Stundung eine Verzinsung auf den 
gestundeten Zinsbetrag, deren Höhe 
noch mit dem gemeinsamen Vertre-
ter zu verhandeln sei, erhalten, heißt 
es in einer Pressemitteilung. „Zu die-
sem Zweck werden die Anleihegläubi-
ger aufgerufen, in einer Abstimmung 
ohne Versammlung vom 23. Mai bis 
zum 25. Mai 2022 einen gemeinsa-
men Vertreter der Anleihegläubiger 
zu bestellen und zur Verhandlung und 
Vereinbarung der genannten Maß-
nahmen zu ermächtigen“, so die AG. 

Der Terragon-Vorstandsvorsit-
zende Michael Held äußerte sich zu 
dem „unvorhergesehenen Liquidi-
tätsengpass“, der sich „aus mehre-
ren kumuliert auftretenden Proble-
men bei einigen großen Projekten“ 
ergäbe: Diese wären einzeln für das 
Unternehmen zu verkraften gewesen, 
„sind aber in Summe so schwerwie-
gend, dass wir uns zu dem Vorschlag 

einer temporären Stundung der Anlei-
hezinsen bei gleichzeitiger Erhöhung 
des Zinssatzes für den Zeitraum der 
Stundung gezwungen sehen“, so Held. 
Im Wesentlichen gehe es um pande-
miebedingt verlängerte Projektlauf-
zeiten sowie durch exogene Krisen 
auf dem Weltmarkt massiv gestiegene 
Rohstoff- und Baukosten. „Das hatte 
darüber hinaus erhöhte Anforderun-
gen der Bankpartner an die Eigenka-
pitalanteile im Rahmen der Projektfi-
nanzierungen zur Folge. Daraus ergibt 
sich ein erhöhter Liquiditätsbedarf der 
Gruppe in der Größenordnung von 
rund 6,5 Mio. Euro“, so Held.  (ck)

Bomben auf Ukraine wecken bei Bewohnern Kriegserinnerungen

Betreuerinnen hören zu und trösten
Schorndorf // Die Bilder von Zerstö-
rung, Flucht und Vertreibung aus der 
Ukraine lösen bei älteren Menschen, 
die den Zweiten Weltkrieg erlebt ha-
ben, Erinnerungen an Bombennächte 
im Luftschutzkeller, Tod und Gefan-
genschaft aus. „Es fließen oft die Trä-
nen“, sagt Kerstin Dreßler dem Evan-
gelischen Pressedienst (epd). Die 
Betreuungsassistentin im Karlstift 
in Schorndorf bei Stuttgart setzt sich 
zu den betagten Bewohnerinnen und 
Bewohnern, hört zu, tröstet.

In den Seniorenzentren der Zieg-
lerschen nehmen sich die Mitarbei-
terinnen Zeit, um den teils traumati-
schen Erinnerungen an die Kindheit 
Raum zu geben. Insbesondere die 
Tagespflegegäste im Seniorenzent-
rum Erolzheim bei Biberach disku-
tierten jeden Morgen über die aktu-
elle Lage in der Ukraine und machten 
sich große Sorgen, berichtet die Ein-
richtungsleiterin Marianne Schnei-
der. „Viele haben große Angst vor ei-
nem dritten Weltkrieg“, sagt sie.

Das Thema „Krieg“ ist beim Um-
gang mit Senioren ohnehin allgegen-
wärtig. Gerade demenziell erkrankte 
Menschen leben in der Vergangenheit. 
„Die Sorge, ob die Kinder genug zu es-
sen haben, beschäftigt sie dauernd“, 

berichtet die Betreuungsassistentin. 
Ob eigene Vertreibung, Erfahrungen 
im Auffanglager oder im Luftschutz-
keller: Für viele Senioren sind die Jahr-
zehnte zurückliegenden Erlebnisse 
plötzlich wieder sehr präsent. Dreß-
ler berichtet von einem heute 90-Jäh-
rigen, der mit 15 Jahren in russische 
Kriegsgefangenschaft geraten und 
von einem ukrainischen Offizier mit 
den Worten „Kind, geh‘ heim zu dei-
ner Mutter“ freigelassen worden sei. 
Als er sich an diese Episode erinnerte, 
habe der Mann „nur noch Butterbrot“ 
essen wollen, „bis aufgehört wird zu 
schießen“, erzählt Dreßler. „Die Frauen 
haben vor allem Mitleid, wenn sie im 
Fernsehen die flüchtenden Frauen mit 
ihren Kindern sehen“, sagt sie.

Für Dreßler ist es wichtig, die 
Senioren an der Hand zu nehmen 
und nicht abzuwiegeln. Es gehe da-
rum Gefühle zuzulassen. Weinen, 
Schimpfen dürfen sein. In ihrer 
Ausbildung und in Schulungen ha-
ben die Betreuerinnen gelernt, Men-
schen in Krisensituationen aufzu-
fangen. „So können wir auch jetzt 
mit der aktuellen Lage professionell 
umgehen“, sagt Dreßler.  (epd)

 e zieglersche.de

Nordrhein-Westfalen:

Maskenpflicht in 
Heimen bleibt
Düsseldorf // Die Maskenpflicht in 
medizinischen Bereichen, Pflegehei-
men und im öffentlichen Personen-
verkehr gilt in Nordrhein-Westfalen 
vorerst weiter. Das geht aus der seit 
Freitag (29.4.) gültigen neuen Corona-
Schutzverordnung hervor, die das Ge-
sundheitsministerium am 27. April 
veröffentlicht hat. Demnach wer-
den die Basis-Schutzmaßnahmen 
zunächst bis zum 27. Mai verlängert. 

Die Corona-Infektionszahlen 
seien zwar gefallen, aber dennoch 
weiterhin hoch, sagte NRW-Ge-
sundheitsminister Karl-Josef Lau-
mann (CDU). Es gebe immer noch 
viele Personalausfälle, und immer 
noch erkrankten Menschen schwer 
an Corona und sterben daran. In den 
Gesundheitseinrichtungen arbeite-
ten viele Pflegekräfte seit Mona-
ten mit einer sehr hohen Belastung. 
Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) dürfen von Besuchern nach 
wie vor nur mit einem aktuellen ne-
gativen Testnachweis betreten wer-
den. Dort gilt auch die Testpflicht für 
Beschäftigte und bei Neuaufnah-
men weiter.  (dpa)

Michael Held Foto: Terragon
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Biographiearbeit mit Tablet-Unterstützung – Projekt BaSeTaLK ausgezeichnet

Ziel: Soziale Teilhabe von Bewohnern stärken
BaSeTaLK ist ein vom Bund gefördertes Projekt der Katholischen Hochschule (KH) Mainz 

und der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg zur Tablet-unterstütz-

ten Biografiearbeit in Pflegeeinrichtungen. Ende März gewann es den vom Pharmakon-

zern Novartis ausgelobten Digitalen Gesundheitspreis in der Kategorie Publikumspreis.

Mainz/Regensburg// „Wir sind über-
glücklich, dass wir den Publikums-
preis für unsere App BaSeTaLK ge-
wonnen haben! Der Funke der 
Begeisterung für unser Thema ist 
offenbar auf die Zuschauerinnen 
und Zuschauer übergesprungen. Es 
ist eine sehr große Wertschätzung 
für unser Team und die an der Ent-
wicklung und Evaluation beteiligten 
Seniorinnen und Senioren. Wir hof-
fen, dass wir damit erreichen kön-
nen, dass unsere Tablet-gestützte 
Maßnahme für Menschen in Pfle-
geheimen eine weite Verbreitung 
findet“, sagt Norina Lauer, Profes-
sorin für Logopädie an der Ostbay-
erischen Technischen Hochschule 
Regensburg (OTH Regensburg) und 
Projektleiterin.

Sozialen Austausch fördern

Die Abkürzung „BaSeTaLK“ steht für 
Tablet-gestützte Biographiearbeit in 
Senior:inneneinrichtungen und wird 
in Zusammenarbeit der OTH Regens-
burg und der Katholischen Hoch-
schule Mainz (KH Mainz) umgesetzt. 
Das Forschungsteam hat zum Ziel, 
mit der Entwicklung und Erprobung 

einer App den sozialen Austausch 
älterer Menschen in Pflege- und 
Senior:inneneinrichtungen zu för-
dern, das psychische Wohlbefinden 
zu steigern und die soziale Teilhabe 
von Heimbewohner:innen zu stärken.

Mit der von BaSeTaLK program-
mierten App machen die Bewohner 
und Bewohnerinnen von Pflegehei-
men virtuelle Ausflüge an Orte wie 
beispielsweise in den Garten, ins Kino 
oder die Bücherei. Dort werden sie 
zum Austausch untereinander und 

zu lebensgeschichtlich orientierten 
Fragen eingeladen.

Die App wird im gemeinsamen 
Prozess mit den Fokusgruppen entwi-
ckelt, von den technischen Mitarbei-
tenden programmiert und als Open 
Source Software veröffentlicht. „Die 
Idee zu BaSeTaLK ist aus unserem 
Vorprojekt heraus entstanden. Dabei 
haben wir Biographiearbeit in Apha-
sie-Selbsthilfegruppen eingesetzt. 
Menschen mit Sprachstörungen ha-
ben wir hier angeleitet, die Gruppen-

leitung zu übernehmen und Gesprä-
che zu biographischen Themen zu 
moderieren. Die Lebensqualität al-
ler Beteiligten konnte so signifikant 
gesteigert werden. Deshalb haben 
wir überlegt, dass wir die Methode 
auch Menschen in Senioreneinrich-
tungen anbieten möchten, da diese 
ebenfalls eine starke Veränderung in 
ihrem Leben bewältigen müssen“, er-
klärt Prof.  Sabine Corsten, Projektlei-
tung und Projektkoordination BaSe-
TaLK, auf der Projekt-Homepage. 

Seit dem Frühjahr 2021 wird die 
App in Einzel- und Kleingruppenge-
sprächen mit Heimbewohner:innen 
aus Pflegeeinrichtungen der Regio-
nen Regensburg und Mainz erprobt. 
Geleitet werden die Gespräche von 
Ehrenamtlichen, die zuvor im Um-
gang mit der App, aber auch mit 
Blick auf die Gesprächsführung so-
wie Kenntnisse der Biographiearbeit 
geschult wurden.

Preisgeld: 10 000 Euro 

Mit dem Digitalen Gesundheitspreis 
(DGP) zeichnet Novartis Deutsch-
land nach eigenen Angaben bereits 
seit 2018 „kreative digitale Lösun-
gen für ein zukunftsfähiges Gesund-
heitssystem in Deutschland aus“. 
Der Publikumspreis, den BaSeTaLK 
jetzt gewonnen hat, markiert den 
3. Platz im Gesamtwettbewerb und 
ist mit einem Preisgeld von 10 000 
Euro dotiert. 

Prof. Ralph Schneider, Präsident 
der OTH Regensburg, gratulierte Prof. 
Norina Lauer und dem gesamten Ba-
SeTaLK-Team zu diesem großartigen 
Erfolg: „Das zeigt auch, dass die So-
zial- und Gesundheitswissenschaf-
ten an unserer Technischen Hoch-
schule völlig zu Recht einen hohen 
Stellenwert genießen. Das zeigt fer-
ner, dass die Digitalisierung bei uns 
nicht nur auf dem Papier ein zentrales 
Querschnittsthema aller Fakultäten 
ist, sondern tatsächlich innovativ ein-
gesetzt und weiterentwickelt wird.“

Biographiearbeit gewinnt in der 
logopädischen Forschung und Praxis 
zunehmend an Bedeutung. „Häufig 
wird mit der Logopädie die Behand-
lung von Sprech- oder Sprachstörun-
gen verbunden. Immer mehr Auf-
merksamkeit erfährt jedoch auch das 
Schaffen oder Ermöglichen von Kom-
munikation im Sinne einer präventi-
ven Maßnahme“, sagt Projektleiterin 
Sabine Corsten.

Im Projekt BaSeTaLK läuft der-
zeit die Auswertung der Erpro-
bungsphase. Nach Abschluss des 
Forschungsprojekts soll die App für 
den Einsatz in Pflegeeinrichtungen 
und möglichen anderen Settings frei 
zur Verfügung stehen. „Damit hoffen 
wir, dass die App auch künftig älteren 
Menschen zugutekommen wird“, so 
Prof. Norina Lauer.

 e Weitere Informationen:  
basetalk.de

Die prämierte App soll die soziale Interaktion von Pflegeheim-Bewohner:innen fördern 

(Symbolbild).  Foto: AdobeStock/Robert Kneschke 

Diakonissenhaus bereitet neues Angebot vor: 

Seehotel wird Seniorenresidenz 
Teltow // Das Evangelische Diakonis-
senhaus Berlin Teltow Lehnin (EDBTL) 
ergänzt seine Dienste für Menschen 
im Alter um ein Residenzangebot 
am Zeuthener See im Südosten Ber-
lins. Kooperationspartner ist die Land 
Union Gruppe, ein Familienunter-
nehmen mit knapp 120jähriger Tra-
dition und besonderer Expertise im 
Bereich der Entwicklung und des Be-
triebes von Hotels. 

Das bisherige Seehotel Zeuthen 
an der Fontaneallee wird von der 
Land Union zur Seniorenresidenz 
umgebaut. Die Genehmigung für 
den Umbau ist jetzt erteilt worden. 
Auf drei Etagen entstehen insgesamt 
75 Residenzwohnungen und Studios 
mit einer Größe von 22 bis 85 Qua-
dratmetern. Das Erdgeschoss beher-
bergt neben Rezeption, Café und ei-
nem öffentlichen Restaurant einen 

SPA-Bereich mit Pool und Saunen so-
wie Räume für Veranstaltungen und 
Gottesdienste. Auch Friseur, Kiosk, 
Apothekenservice, Physiotherapie, 
Tagespflege und ambulanter Pflege-
dienst werden sich hier einfinden, er-
klärt der Träger in einer Mitteilung. 
Im Dachgeschoss entstünden zwei 
Gästesuiten sowie Personalräume.

„Die Vorstellungen vom Altwer-
den und vom Leben im Alter haben 
sich verändert. Die persönliche Au-
tonomie spielt eine zentrale Rolle“, 
erläutert Pfarrer Matthias Blume, 
Vorstandsvorsitzender des Diako-
nissenhauses. Die Luisenresidenz 
ermögliche den Mieter:innen, ih-
ren Lebensabend mit dem gewohn-
ten Lebensstandard zu genießen, 
„ergänzt um das gute Gefühl der  
Sicherheit, durch die begleitenden 
Angebote.“  (ck)

Menetatis übernimmt ehemaliges Curasana Haus 

Neue Präsenz in Rheinland-Pfalz
Wöllstein // Die Menetatis Gruppe 
hat zum 2. Mai den Betrieb des Pfle-
geheims Wöllstein von der insolven-
ten Curasana Gruppe übernommen. 
Mit der Betriebsübernahme der Pfle-
geeinrichtung mit 49 Einzelzimmern 
in Wöllstein, Landkreis Alzey-Worms, 
legt die Menetatis laut Pressemittei-
lung „den Grundstein für ihre Präsenz 
in Rheinland-Pfalz“. Drei weitere Ein-
richtung der Gruppe befänden sich in 
dem Bundesland derzeit in Bau und 
würden sukzessiv 2023 eröffnet, teilt 

das Unternehmen mit. „Wir freuen 
uns, die Einrichtung in Wöllstein 
weiterführen und in die Menetatis 
Gruppe integrieren zu können“, so der 
geschäftsführende Gesellschafter der 
Unternehmensgruppe, Mathias Neu-
mayer. Die Nachfrage vor Ort sei sehr 
hoch, so dass die Einrichtung bereits 
mit Wiederaufnahme des Betriebs zu 
55 Prozent neu belegt werden konnte. 
Parallel sei es gelungen, gut qualifi-
zierte und engagierte Mitarbeiter zu 
finden  (ck)
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• Integrierte Wohnkonzepte für Alle entwickeln
• Digitale Schlüsseltechnologien einsetzen
• Bestandsimmobilien zukunftsgerecht sanieren
• Innovative Kooperationen schließen
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Nachhaltigkeit in Pflegeeinrichtungen: Fachvortrag auf der ALTENPFLEGE 2022

Auf die Hauswirtschaft kommt es an!
Schluss mit dem Understatement! Denn die Hauswirtschaft ist der wesentliche Pfeiler 

in der Pflege- und Sozialwirtschaft, wenn es darum geht, diese nachhaltiger, klima- und 

ressourcenschonender auszurichten. Dies unterstrich Prof. Pirjo Susanne Schack von der 

FH Münster jüngst auf der ALTENPFLEGE 2022 in Essen. 

Von Darren Klingbeil

Essen // Wenn Einrichtungsträger 
von ihrem Engagement in punkto 
Klimaschutz und nachhaltiger Aus-
richtung berichten, ist meist von 
„klimafreundlich pflegen und be-
treuen“ oder ähnlichen Formulie-
rungen die Rede. „Dabei müsste es 
eigentlich klimafreundlich pflegen 
und hauswirtschaften in der Alten-
pflege und Behindertenhilfe heißen“, 
meint Prof. Pirjo Susanna Schack 
vom Kompetenzzentrum Haushalts-
wissenschaften (siehe Kasten) der 
Fachhochschule Münster. Doch die 
Hauswirtschaft als Profession, die 
über die von ihr verantworteten Be-
reiche Verpflegung, Wäscheversor-
gung und Reinigung mit am meisten 
zum Klimaschutz beitragen kann, 
steht meist gar nicht zuvorderst im 
Fokus der Diskussion. 

Dieses Bild möchte Schack zu-
rechtgerückt wissen, denn „auf die 
Hauswirtschaft kommt es an!“ bei 
der nachhaltigen Ausrichtung sozi-
aler Unternehmen, sagt sie. Sie ver-
weist in diesem Zusammenhang 
auf die Kernkompetenz der Haus-
wirtschaft, „die vielfältigen Bedarfe 
der Dienstleistungsempfängerinnen 
mit meist knappen Ressourcen zu de-
cken“. Dabei sei Hauswirtschaft ein 

„Erfolgsfaktor für das Gelingen gro-
ßer Teile des Care- und Sozialmark-
tes“ und hauswirtschaftliches unter-

nehmerisches Handeln zugleich dem 
Gemeinwohl verpflichtet. 

Hauswirtschaft schafft  
Lebensqualität

Auf der Leitmesse ALTENPFLEGE 
2022 Ende April in Essen unter-
strich die Wissenschaftlerin in ih-
rem Vortrag das enorme Potenzial 
der Hauswirtschaft in der Pflege, 

nicht nur selbst nachhaltiges Han-
deln zu praktizieren, sondern auf-
grund ihrer „Marktsteuerungskraft“ 
auch entsprechend Einfluss zum Er-
reichen von Klimaschutz- und Nach-
haltigkeitszielen der Gesamtgesell-
schaft Einfluss zu nehmen. Denn 
die „hauswirtschaftliche Marktsteu-
erungskraft beträgt über 7 Milliar-
den Euro pro Jahr allein im Carebe-
reich“, zitierte Schack den Deutschen 
Hauswirtschaftsrat (DHWiR). An-
ders ausgedrückt: Wenn Hauswirt-
schaft im Carebereich etwa auf re-
gional erzeugte Lebensmittel, auf 
Abfallvermeidung, auf ressourcen-
schonenden Energieeinsatz bei Ge-
räten und Maschinen in Wäscherei, 
Küchen und im Facility Manage-
ment setzt – um nur einige Bereiche 
zu nennen –, dann hat das Auswir-
kungen auf Erzeuger, Produzenten 
und Lieferanten von Lebensmitteln 

und Energie; aber auch auf die Nut-
zerinnen und Nutzer von Pflegeein-
richtungen (und deren Angehörige), 
die ihr Handeln und Denken auch, 
entsprechend dem was Einrichtun-
gen vorleben, beginnen umzustel-
len. Dieser Marktsteuerungskraft 
der Hauswirtschaft in der Pflege 
müsse sich die Profession noch viel 
stärker bewusst werden und diesen 
Trumpf ausspielen, appelliert Sch-
ack, indem sie zusammenfasst, was 
die Stellung der Hauswirtschaft in 
der Pflege kennzeichnet: Nämlich 
dass allein die derzeit rund 12 000 
Pflegeheime in Deutschland – hinzu 
kommen die Menschen, die ambu-
lant und in teilstationären Settings 
versorgt werden – mit über 800 000 
Bewohner:innen große Bevölke-
rungsgruppen professionell versor-
gen, deshalb eine große Marktmacht 
großer Träger gegeben sei und diese 
als zuverlässige Groß-Abnehmer in 
regionalen Wertschöpfungsketten 
wahrgenommen werden. 

„Ohne Hauswirtschaft keine 
Pflege“

Diese Marktmacht aber wird nach 
Ansicht Schacks noch nicht aus-
reichend genutzt – was zu einem 
Großteil daran liegt, dass die Haus-
wirtschaft nicht sichtbar genug ge-
macht wird. Doch „ohne Hauswirt-
schaft keine Pflege“, erinnert sie. Die 
Wissenschaftlerin nannte in ihrem 
Vortrag dann – an die Adresse von 
Träger- und Einrichtungsverant-
wortlichen gerichtet –, die struktu-
rellen Erfolgsfaktoren, die dazu die-
nen, dass Hauswirtschaft ihr volles 
Potenzial für nachhaltiges Handeln 
entwickeln kann. Sie fasste diese in 
den folgenden Handlungsempfeh-
lungen zusammen:
ee „Fördern und wertschätzen Sie 

die Hauswirtschaft in Ihren Ein-
richtungen und stellen Sie die 

notwendigen Ressourcen zur Ver-
fügung!

ee Entwickeln Sie ein Leitbild und 
ein umfassendes Nachhaltig-
keitsmanagement!

ee Vernetzen Sie sich, kooperieren 
Sie in Projekten und mit (Hoch)-
Schulen!

ee Nutzen Sie Wissen und Erfahrun-
gen, die es schon gibt!

ee Beginnen Sie mit kleinen Schrit-
ten und entwickeln Sie sich kon-
tinuierlich weiter!

ee Nutzen Sie Ihre Handlungsspiel-
räume, um auch Rahmenbedin-
gungen mitzugestalten.“

 e Mehr zum Thema:  
fh-muenster.de/haushaltswis-
senschaften/

Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack bei ihrem Vortrag auf der Messe  Foto: Darren Klingbeil 

Mission: Arbeitgeberattraktivität steigern

Wecare erfüllt jetzt auch Mitarbeitenden Herzenswünsche 
Essen // Mit dem Wunsch von Bewoh-
ner Albertus (97), noch einmal den 
Trubel eines Flugplatzes zu erleben, 
fiel vor rund einem Jahr der Start-
schuss zu den „Wwecare Glücksmo-
menten“ (CAREkonkret berichtete). 
Die Idee dahinter ist, Bewohnerinnen 
und Bewohnern in bundesweit allen 
Einrichtungen der Wecare-Gruppe 
einen (vielleicht) letzten Herzens-
wunsch zu erfüllen und so persön-
liche Glücksmomente zu schaffen. 
Seither erfüllte die Unternehmens-
gruppe bisher über 30 persönliche 
Herzenswünsche. 

Nun geht das Unternehmen ei-
ner Pressemitteilung zufolge ei-
nen Schritt weiter und weitet seine  
Glückmomente-Aktion auf die kom-
plette Belegschaft aus: „Vom Azubi 
bis zum Manager, von geringfügig 
beschäftigt bis Vollzeit, jeder darf 
seinen ganz persönlichen Herzens-
wunsch einreichen – und die öffent-
liche Community entscheidet mit 
Hilfe eines Votingsystems, welche 
drei Wünsche pro Monat erfüllt wer-
den“, verspricht das Unternehmen.

„Als Pflegeheimbetreiber haben 
wir die Zufriedenheit unserer Bewoh-

nerinnen und Bewohner zur Priorität 
gemacht. Wir wissen aber auch, wie 
wertvoll vor allem glückliche Mitar-
beitende sind“, erklärt CEO Markus 
Mitzenheim. „Jeder Einzelne trägt sei-
nen Teil zu unserem Erfolg als Unter-
nehmen bei – ohne unsere bundes-
weit über 2 300 Beschäftigten in 26 
Einrichtungen wären wir nicht da, 
wo wir heute sind! Es wird Zeit, etwas 
zurückzugeben – nicht nur in Form 
von ehrlich gemeinten Worten wie 
Dankeschön“, so Mitzenheim weiter.

Nach Aussage des Unternehmens 
soll die Glücksmomente-Aktion künf-
tig als Mitarbeiterbindungsmaß-
nahme einen festen und gelebten 
Bestandteil der Unternehmenskul-
tur bilden und die Position des Un-
ternehmens als attraktiver Arbeitge-
ber am Pflegemarkt stärken.

Welche Wünsche werden erfüllt?

„Herzenswünsche heißen so, weil sie 
ganz individuell von Herzen kommen 
– nicht weil sie in einen festgelegten 
Rahmen an Kriterien passen müs-
sen. Aus diesem Grund gibt es, ähn-
lich wie bei den Bewohnerwünschen, 

keine bestimmten Vorgaben, welche 
Wünsche erfüllt werden und welche 
nicht“, so Interim-Glücksmanagerin 
und Organisatorin Marina Hümmer.

 Dennoch appelliert die Unter-
nehmensgruppe an die Vernunft 
der Wunscheinreicher. Wer schon 
immer einen Supersportwagen oder 
eine Villa am See besitzen wollte, er-
hält nicht automatisch die dazuge-
hörigen Schlüssel: „Sollten wir ei-
nen Wunsch erhalten, der nicht 
oder nur schwer zu realisieren ist, 
setzen wir uns mit dem Einreicher 
in Verbindung und suchen gemein-
sam nach Alternativen, die dem Her-
zenswunsch nahekommen“, erklärt 
Hümmer.

Die Wecare-Gruppe schuf ei-
gens für die Organisation der Her-
zenswünsche eine Stelle als Glücks-
manager. Die Ausschreibung lief bis 
Ende April.

 e Die 2019 gegründete 
Wecare-Gruppe ist ein Pfle-
geanbieter mit rund 2 310 
Mitarbeiter:innen, 2 513 Pflege-
plätzen und aktuell 26 Einrich-
tungen, wecare-gruppe.de 

Geschäftsführung von Vilvif verstärkt 

Olaf Goebel tritt an
Berlin // Vilvif, die gemeinsame 
Marke von Agaplesion und Terra-
gon im Markt für Senioren-Wohnen, 
hat sich personell verstärkt. Seit dem 
ersten März ist Olaf Goebel neuer 
Geschäftsführer, teilt das Unterneh-
men mit. Der studierte Wirtschafts-
wissenschaftler Goebel (51) kommt 
aus der Hotellerie, wo er verschie-
dene Stationen durchlaufen hat, u. a. 
bei der Holiday Inn-Gruppe, den Best 
Western-Hotels und zuletzt den Li-
gula-Hotels. Goebel bringe neben 
einer Expertise im Bereich Finanzen 
auch Erfahrungen mit Markenfüh-
rung und Branding mit, heißt es in 
einer Pressemitteilung. 

„Ich freue mich über die Verstär-
kung unseres Teams“, sagt der jetzige 
Geschäftsführer Christian Lust zu sei-
nem künftigen Kollegen, „Mit Olaf 
Goebel können wir das Wachstum 
von Vilvif weiter aktiv vorantreiben.“

„Olaf Goebels Erfahrung wird 
unserer neuen Premium-Marke Vil-
vif sehr zugutekommen“, kommen-
tiert Michael Held, CEO der Terragon 
AG, „Mit ihm haben wir einen Fach-
mann gewonnen, dessen Expertise 
genau zu unseren Plänen passt.“ 

Unter dem Namen Vilvif werden 
aktuell die beiden neuen Premium-
Residenzen in Berlin und Ahrens-
burg bei Hamburg betrieben. Die 
Marke Vilvif war im vergangenen 
Jahr gelauncht worden und wird 
von der SWS Sophienhaus Wohnbe-
treuungs- und Servicegesellschaft 
mbH geführt, dem Joint Venture  
der beiden Partner Agaplesion und 
Terragon.

 e vilvif.de

Die hauswirtschaftliche Marktsteuerungskraft 
beträgt über 7 Milliarden Euro pro Jahr allein im 
Carebereich.  

DAS „HAWI“

Das Kompetenzzentrum Haus-
haltswissenschaften (HaWi) an 
der Fachhochschule Münster 
leistet eigenen Angaben zufolge 
„Praxistransfer und Vernetzung 
im Dienstleistungsmanagement 
und in der Konzeptentwicklung 
im Kontext von Institutionen, 
die Versorgungs- und Assistenz-
dienstleistungen im Care-, Edu-
cation- und Businessbereich an-
bieten“. Ein Ziel des HaWi ist es, 
das Bewusstsein für die Bedeu-
tung hauswirtschaftlicher Leis-
tungen für eine funktionierende 
Gesellschaft zu stärken. Dafür ar-
beitet es konkret am Aufbau „ei-
nes Kooperationsnetzwerks mit 
der Praxis für eine anwendungs-
orientierte Ausbildung und For-
schung, von dem alle Beteiligten 
profitieren“. 

Olaf Goebel Foto: Vilvif

HEIME

8 //  CAR Ekonkret
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Betreuungsrecht

Den Wunsch und Willen respektieren
Im letzten Jahr wurde das Betreuungsrecht umfassend reformiert. Das neue Recht tritt zum  1. Januar  2023 in Kraft. 

Damit haben unter anderem Akteure der Tagespfl ege die Chance, sich im Jahr 2022 umfänglich auf die neue Geset-

zeslage vorzubereiten.

Von Heike Jurgschat-Geer

Mönchengladbach // Spätestens seit 
der Unterzeichnung der Behinderten-
rechtskonvention durch die Bundes-
republik im Jahr 2009 gab es unter-
schiedliche Auffassungen darüber, 
ob in Deutschland die Rechte von 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
ausreichend gewahrt werden. Ein 
dazu durchgeführtes Forschungs-
projekt führte im Jahr 2017 zu der Er-
kenntnis, dass es ein Umsetzungspro-
blem der rechtlichen Vorgaben in der 
Praxis gäbe. Daraus resultierte die im 
letzten Sommer verabschiedete Re-
form des Betreuungsrechts. Ziel der 
Reform ist es, Menschen mit Beein-
trächtigungen in ihrer Autonomie 
zu unterstützen, ohne dabei den er-
forderlichen Schutz zu vernachlässi-
gen. Die Hilfestellung kann wie bis-

her auch entweder durch einen Be-
treuenden oder einen Bevollmächtig-
ten erfolgen. Neu ist, dass zukünftig 
in Notsituationen auch Ehepartnern 
Entscheidungsbefugnisse für die 
Zeit der Akutversorgung eingeräumt 
werden. Im Rahmen der sogenann-
ten Ehegattenvertretung können sie 
über medizinische Behandlungen 
entscheiden und zum Beispiel Ver-
träge mit Ihrer Tagespfl ege abschlie-
ßen oder die Versorgung einschließ-
lich freiheitseinschränkender Maß-
nahmen besprechen. Der Zeitraum 
für die Vertretung insgesamt ist auf 
maximal drei Monate und für frei-
heitseinschränkende Maßnahmen 
auf sechs Wochen begrenzt. Liegt 
bereits eine Bevollmächtigung oder 
eine Betreuung vor, ist eine Ehegat-
tenvertretung ausgeschlossen. 

Neu ist auch, dass zukünftig die 
Gerichte bei einer gesetzlichen Be-
treuung verpfl ichtet sind, die Auf-
gabenkreise und Aufgabenbereiche 
differenziert auf Erforderlichkeit zu 
prüfen und im Beschluss aufzufüh-
ren. Eine „Betreuung in allen Angele-
genheiten” ist damit nicht mehr zu-
lässig. Die wichtigste Änderung des 
neuen Betreuungsrechts liegt in den 
Vorgaben zur praktischen Umset-
zung. Dazu wurden zwei Kernaspekte 
im Gesetz herausgearbeitet: 

  Der Maßstab für alle Akteure und 
Handlungen ist der Wunsch und 
Wille des Menschen mit Beein-
trächtigungen. 

  Die Unterstützung hat Vorrang 
vor der stellvertretenden Über-
nahme.

Diese beiden Aspekte sollen im Folgen-
den etwas näher betrachtet werden:

Ausnahme Selbstgefährdung

Alle Entscheidungen und Handlun-
gen sind zukünftig an dem Wunsch 
und Willen des Menschen mit Be-
einträchtigung auszurichten. Das 
gilt auch dann, wenn sie von dem 
Betreuenden als unvernünftig bzw. 
nicht dem Wohle des Betroffenen 
dienend bewertet werden. Davon 
ausgenommen sind Wünsche, die 
zu einer erheblichen Selbstgefähr-
dung bei krankheitsbedingt fehlender 
Einsichts- und Steuerungsfähigkeit 
führen. In diesen Fällen ist von den 
früheren Wünschen oder dem mut-
maßlichen Willen auszugehen. Die 
Stellvertretung muss darüber hinaus 
alles tun, um den Betroffenen darin zu 
unterstützen, einen Willen zu bilden 
und eine Entscheidung zu fi nden. Nur 
wenn das nicht gelingt, darf die Ent-
scheidung stellvertretend von dem 
Betreuenden oder Bevollmächtigten 
getroffen werden. Diese Grundsätze 
sind in dem neuen § 1821 BGB gere-
gelt und gelten auch für die Gerichte 
und Verfahrenspfl eger zum Beispiel 
bei der Betreuerwahl. 

Für die Tagespfl ege bedeutet 
das: Alle Entscheidungen, angefan-
gen von den Besuchstagen über 
die Auswahl der Speisen, der Ange-
bote und Ruhephasen bis zur Frage 
von Sturzprotektoren und medizini-
schen Therapien, müssen mit dem 
Gast besprochen werden und sei-
nem Wunsch und Willen entspre-

chen. Kann der Gast aufgrund von 
Beeinträchtigungen diese Entschei-
dungen nicht mehr selbstständig 
treffen und liegt eine entsprechende 
Betreuung oder Bevollmächtigung 
vor, zieht die Tagespfl ege den Stell-
vertretenden hinzu. Seine Aufgabe 
ist es dann, den Wunsch und Willen 

des betroffenen Menschen zu ermit-
teln und ihm dabei zu helfen eine 
Entscheidung zu treffen. Sie können 
dazu ein gemeinsames Gespräch in 
der Tagespfl ege organisieren oder al-
ternativ telefonisch ein Vorgespräch 
führen, damit die unterstützte Ent-
scheidungsfi ndung im häuslichen 
Umfeld stattfi nden kann. Ausge-
schlossen und nicht vom Recht ge-
deckt sind zukünftig Situationen, 
in denen zwischen Tagespfl ege und 
Stellvertretung Entscheidungen und 
Vereinbarungen telefonisch oder 
persönlich über den Kopf des Gas-
tes hinweg und ohne seine aktive Be-
teiligung getroffen werden.

  Heike Jurgschat-Geer 
ist Inhaberin einer Beratung 
im Gesundheitswesen 
jurgschat-geer.de

Die Fachzeitschrift „TP – Tages-
pfl ege organisieren, leiten, 
entwickeln“ unterstützt Tages-
pfl egen dabei, Ihre täglichen 
Aufgaben professionell 
umzusetzen. Autor:innen wie 
Heike Jurgschat-Geer schreiben 
regelmäßig für die 
32-seitige Fachpublikation. 
tp-tagespfl ege.net
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// Alle Entscheidun-
gen und Handlun-
gen sind zukünftig an 
dem Wunsch und Wil-
len des Menschen mit 
Beeinträchtigung aus-
zurichten. //

Heike Jurgschat-Geer

CHECKLISTE

Heike Jurgschat-Geer

1. Welche Vertretungsregelun-
gen bestehen?

 > Gesetzliche Betreuung
 > Bevollmächtigung
 > Ehegattenvertretung

2. Welche Nachweisdokumente 
liegen in Kopie vor?

 > Vorsorgevollmacht
 > Betreuerausweis i. V. m. Perso-

nalausweis
 > Ärztliche Bescheinigung nach 

§ 1358 Abs. 4 BGB über Ehegat-
tenvertretungsrecht

3. Welche Aufgabenkreise / -be-
reiche wurden angeordnet?

 > Gesundheitssorge
 > Aufenthaltsbestimmung
 > Vermögenssorge
 > Wohnungsangelegenheiten
 > Vertretung gegenüber Behör-

den und in Gerichtsverfahren
 > Kontrollbetreuung

4. Ausdrücklich aufzuführende 
Aufgabenbereiche (§1815 BGB)

 > eine mit Freiheitsentziehung 
verbundene Unterbringung 
des Betreuten nach § 1831 Ab-
satz 1 BGB 

 > eine freiheitsentziehende 
Maßnahme im Sinne des § 
1831 Absatz 4 BGB unabhän-
gig davon, wo der Betreute sich 
aufhält

 > die Bestimmung des gewöhn-
lichen Aufenthalts des Betreu-
ten im Ausland

 > die Bestimmung des Umgangs 
des Betreuten

 > die Entscheidung über die Tele-
kommunikation des Betreuten 
einschließlich seiner elektroni-
schen Kommunikation

 > ie Entscheidung über die Ent-
gegennahme, das Öffnen und 
das Anhalten der Post des Be-
treuten

Sturzprophylaxe in der Pflege

Aktualisierung des 
Expertenstandards
Osnabrück // Das Deutsche Netz-
werk für Qualitätsentwicklung in 
der Pfl ege (DNQP) hat 2021 mit der 
zweiten Aktualisierung des Exper-
tenstandards „Sturzprophylaxe in 
der Pfl ege“ begonnen. Die Konsultati-
onsphase zur Einbindung der Fachöf-
fentlichkeit fi ndet noch bis zum 27. 
Mai 2022 statt. Auf der Homepage 
des DNQP (dnqp.de/konsultation) 
sind der Entwurf des aktualisierten 
Expertenstandards zusammen mit 
der Präambel, den Kommentierun-
gen der Standardkriterien sowie der 
aktuellen Literaturstudie einsehbar. 
Die eingegangenen Hinweise wer-
den vom wissenschaftlichen Team 
des DNQP und den Mitgliedern der 
Expert:innenarbeitsgruppe ausge-
wertet und für die abschließende 
Bearbeitung des aktualisierten Ex-
pertenstandards berücksichtigt. Die 
Veröffentlichung des Expertenstan-
dards „Sturzprophylaxe in der Pfl ege, 
2. Aktualisierung“ ist für Herbst 2022 
geplant.

Die Expertenarbeitsgruppe unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
PD Dr. Franziska Zúñiga und Prof. 
Dr. Michael Simon (beide Universi-
tät Basel, Medizinische Fakultät, Ins-
titut für Pfl egewissenschaft) hat die 
bisher gültige Fassung des Experten-
standards zur pfl egerischen Sturzpro-
phylaxe auf den Prüfstand gestellt 
und die Standardkriterien und Kom-
mentierungen an den aktuellen Wis-
sensstand angepasst. (ck) 
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Andreas Heiber
Das SGB XI – Beratungshandbuch 2022/23

2022, 52,90 €, Best.-Nr. 21926
eBook, 39,90 €, Best.-Nr. 21929

Das SGB XI –  
Beratungshandbuch 2022/23
Wer Pflegebedürftige umfassend berät, arbeitet als Pflegedienst 
erfolgreicher. Umso wichtiger ist es, die Pflegeversicherung mit 
ihren Veränderungen zu verstehen und erklären zu können. 
Das Handbuch hilft Informationen praxisnah darzustellen. PDL Das Handbuch hilft Informationen praxisnah darzustellen. PDL 
und Pflegekräfte erhalten das nötige Handwerkszeug, um ihren 

Kunden das volle Spektrum der Leistungen der Pflege-
versicherung aufzuzeigen. Die überarbeitete Ausgabe des 
Beratungshandbuches enthält alle NeuerungenBeratungshandbuches enthält alle Neuerungen – Stand 
Januar 2022. Geplante Änderungen der neuen RegierungsJanuar 2022. Geplante Änderungen der neuen Regierungs-
koalition, soweit im Koalitionsvertrag konkret benannt, sind koalition, soweit im Koalitionsvertrag konkret benannt, sind 
informationsweise aufgenommen.informationsweise aufgenommen.
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Studie zur Leistungsnutzung

Viele Leistungsansprüche nicht genutzt
Laut einer Studie verfallen in Deutschland jährlich Leis-

tungsansprüche von Pflegebedürftigen und ihren Ange-

hörigen im Wert von mindestens zwölf Milliarden Euro. 

Das zeigt eine Studie des Sozialverbandes VdK.

Berlin // Für die am 9. Mai veröffent-
lichte Studie hat der VdK 56 000 Per-
sonen befragt. Sie ist damit nach 
Angaben des Verbandes die bisher 
größte Studie zur häuslichen Pflege in 
Deutschland. So haben für die Unter-
suchung Wissenschaftler der Hoch-
schule Osnabrück errechnet, dass je 
nach Art der Pflegeleistungen zwi-
schen 62 und 93 Prozent nicht ab-
gerufen werden. Finanziell verfielen 
allein bei drei wichtigen Hilfsangebo-
ten fast zwölf Milliarden Euro.

Nur jede Fünfte nutzt den 
 Entlastungsbetrag nach §45b

Besonders auffälig ist die Nicht-Nut-
zung des Entlastungsbetrages nach 
§45b. Pflegebedürftigen stehen hier 
monatlich 125 Euro, etwa für für die 
Unterstützung im Haushalt und für 
weitere entlastende Leistungen zur 
Verfügung. 80 Prozent rufen diesen 

Betrag laut VdK-Studie nicht ab. Da-
mit entgingen ihnen jährlich fast vier 
Milliarden Euro. Für die Inanspruch-
nahme müsse insbesondere nach-
gewiesen werden, dass anerkannte 
Dienstleister im Haushalt helfen. Je-
des Bundesland regele das allerdings 
unterschiedlich. In der Corona-Pan-
demie war diese Bedingung zeitweise 
aufgehoben worden. An der Nutzung 
änderte das allerdings wenig. Nicht 
in Anspruch genommen werden oft-
mals auch Leistungen der Verhinde-
rungspflege. In 70 Prozent der Fälle 
nutzten Pflegebedürftige und Pfle-
gende diese Möglichkeit nicht.

Forderung nach einem 
 Entlastungsbeduget

Hier werden laut Studie Ansprüche 
von 3,4 Milliarden Euro nicht wahr-
genommen. Weitere 4,6 Milliarden 
verfielen, weil die Kurzzeitpflege, die 

Angehörigen bei Krankheit oder zur 
Erholung eine Auszeit ermöglichen 
soll, von 86 Prozent noch nie bean-
tragt worden sei.

Die Voraussetzungen, die pfle-
gende Angehörige erbringen müss-
ten, um Leistungen abzurufen, seien 
„teilweise absurd und unangebracht“, 
sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele 
anlässlich der Vorstellung der Studie. 
Ihr Verband fordert, einige der Leistun-
gen in einem Budget zusammenzufas-
sen und dieses Pflegebedürftigen un-
kompliziert zur Verfügung zu stellen.

„Dringend notwendig ist zudem 
eine unabhängige Beratung“, sagte 
Bentele. Denn die Studie zeige auch: 
Erhält ein pflegender Angehöriger 
keine Beratung, werden deutlich we-
niger Pflegeleistungen in Anspruch 
genommen. Wird beraten, steigt die 
Wahrscheinlichkeit eine Pflegeleis-
tung zu nutzen um ein Vielfaches - 
etwa bei der Tagespflege von 17 auf 

83 Prozent.
Eine Zusammenfassung von 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege 
sieht auch der Koalitionsverttrag der 
Bundesregierung vor. Allerdings ist 
dieses Thema über diese Willensbe-
kundungen hinaus bislang nicht auf 
der operativen politischen Agenda 
aufgetaucht.

Die Pflegebevollmächtigte der 
Bundesregierung, Claudia Moll (SPD), 
erneuerte vor dem Hintergrund der 
Studie daher ihre Forderung, ein flexi-
bel einsetzbares Entlastungsbudget 
müsse zeitnah kommen. Die vorge-
sehene Zusammenfassung von Kurz-
zeit- und Verhinderungspflege müsse 
rasch umgesetzt werden. Zu prüfen 
sei zudem, welche weiteren Leistun-
gen in ein solches Entlastungsbudget 
einbezogen werden sollten.

Die Pläne der Vorgänger-Bundes-
regierung in Sachen Entlastungsbud-
get gingen in der Tat weiter als die 

aktuelle Koalitionsvereinbarung. So 
sollten auch Leistungen der Tages- 
und Nachtpflege einbezogen werden. 
Jedoch hatte es stets Befürchtungen 
in der Pflegebranche gegeben, durch 
die Zusammenlegung könnte der 
Leistungsanspruch finanziell insge-
samt gesenkt werden. Daher forderte 
etwa die Bundesvereinigung der Se-
niorenassistenten (BdSAD) zuletzt in  
CAREkonkret, dass der Maximal-
betrag durch eine solche Kombina-
tion gehalten werden müsse. Zudem 
herrschte auf Seiten der Anbieter von 
Tages- und Nachtpflege die Sorge, das 
Gesamtbudget könnte die Nutzung 
der Tagespflege zugunsten anderer 
Leistungen dämpfen.

Patientenschützer verweisen auf 
fehlende Angebote

Der Vorstand der Stiftung Patienten-
schutz, Eugen Brysch, sagte dem Evan-
gelischen Pressedienst (epd), dass 
zwölf Milliarden Euro nicht in An-
spruch genommen würden, liege an 
der Situation am Pflegemarkt. „Denn 
für die monatlich 125 Euro Unterstüt-
zung im Haushalt sowie für Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege finden die 
Hilfsbedürftigen keine entsprechen-
den Anbieter.“ Zudem sei der Markt an 
Mitarbeitern leergefegt. Es sei zwei-
felhaft, ob flexibel einsetzbare Entlas-
tungsbudgets daran etwas grundsätz-
lich ändern werden. Vielmehr brauche 
es einen Rechtsanspruch der Pflege-
bedürftigen gegenüber den Pflegekas-

sen, denn erst dann seien Sachleistun-
gen einklagbar.

In der Tat ist das Angebot an Kurz-
zeitpflegeplätzen in Deutschland 
massiv unterentwickelt. Das Ange-
bot im Bereich Tagespflege ist regio-
nal sehr unterschiedlich aufgestellt. 
Wie ein Entlastungsbetrag, der Leis-
tungen zusammenfasst, daran etwas 
ändern sollte, ergibt sich aus dem Ko-
alitionsvertrag nicht. Eine Option ist 
möglicherweise die ebenfalls im Ko-
alitionsvertrag hervorgehobene zu 
stärkende Rolle der Kommunen. Ih-
nen wird mehr Verantwortung für 
die pflegerische Infrastruktur zuge-
ordnet. Dem vernehmen nach ma-
chen sich Länder bereits vereinzelt 
auf den Weg hin zu einer stärkeren 
Steuerung der Pflegeinfrastruktur 
durch die öffentliche Hand. In Nieder-
sachsen beispielsweise ist dies nach 
Informationen von CAREkonkret vor-
gesehen.

Mehr als 80 Prozent der 4,1 Milli-
onen Pflegebedürftigen in Deutsch-
land werden zu Hause von ihnen na-
hestehenden Menschen versorgt, 
entweder von diesen allein oder mit 
Hilfe von ambulanten Pflegediens-
ten. Aktuell sind es 3,3 Millionen. 
Die VdK-Studie zeigt, dass auch in 
Zukunft die meisten Deutschen die 
Pflege zu Hause der in einem Pflege-
heim vorziehen. Nur zehn Prozent 
können sich vorstellen in einem Pfle-
geheim versorgt zu werden, bei den 
Pflegebedürftigen sind es sogar nur 
2,3 Prozent. (ls/epd)

Hilfe im Alltag: Allein 80 Prozent des Entlastungsbetrages werden laut VdK-Studie nicht 

abgerufen. Foto: juefraphoto / Adobestock

80 Prozent des Entlastungsbetrages nach §45b 
verfallen ungenutzt. 

Online-Befragung

Belastungs- und Beanspruchungssituation ambulant Pflegender im Fokus
Dresden // Mit dem Projekt „Gute 
Arbeitsorganisation in der ambu-
lanten Pflege“ möchte die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) dazu bei-
tragen, die Arbeitsbedingungen be-
ruflich Pflegender im ambulanten 
Bereich – und damit auch deren Ge-
sundheit – zu verbessern.

Um Ansatzpunkte für die Gestal-
tung sicherer und gesunder ambu-
lanter Pflegearbeit zu identifizieren, 
müssen zunächst die Anforderungen, 
die täglich an ambulant Pflegende ge-
stellt werden, umfassend ermittelt 
und in ihren Wirkungen kurz- und 
langfristige Aspekte von Gesundheit 
untersucht werden. 

Hierzu startete die BAuA am 1. 
Mai 2022 eine bundesweite Online-
Befragung, deren Ziel es ist, für ganz 
unterschiedliche ambulante Pflege-
Settings (z. B. häusliche Alten- und 
Krankenpflege in der Stadt, ambu-
lante Palliativpflege beim privaten 
Träger auf dem Land, häusliche In-
tensivpflege, häusliche psychiatri-
sche Pflege) Ansatzpunkte für Verbes-
serungen in der Arbeitsgestaltung zu 
identifizieren.

Alle ambulant Pflegenden, die 
einer regelmäßigen, sozialversiche-
rungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
in der ambulanten Pflege nachge-
hen, nicht mehr in der pflegerischen 
Ausbildung und mindestens 18 Jahre 

jung sind, sind herzlich dazu eingela-
den, an der Befragung teilzunehmen-
Die Befragung läuft bis zum 30. Juni 
2022 und dauert etwa 30 Minuten. 
Sie wurde seitens der Ethikkommis-
sion der BAuA genehmigt.

Nächste Schritte im Projekt 

Um die Erkenntnisse aus der Online-
Befragung zu vertiefen und konkrete 
Ansatzpunkte für die Gestaltung 
gesunder ambulanter Pflegearbeit 
identifizieren zu können, führen die 
Mitarbeiterinnen des Projektes ab 
dem Spätsommer 2022 zusätzlich 
Tätigkeitsbeobachtungen bei ambu-
lant Pflegenden in unterschiedlichen 

Settings durch. Ein besonderer Fokus 
liegt hierbei auf Merkmalen der Ar-
beitsorganisation – etwa Stellver-
tretungsregelungen, der Beteiligung 
Pflegender an Entscheidungsprozes-
sen oder der Pausengestaltung – die 
dazu beitragen können, den Um-
gang mit den vielfältigen körperli-
chen und psychischen Anforderun-
gen zu erleichtern. 

Auch hierfür sucht das Projekt-
team noch ambulant Pflegende, 
die bereit sind, sich während einer 
Schicht begleiten und bei der Ar-
beit (unkritisch) über die Schulter 
schauen zu lassen. Ein weiterer Pro-
jektbaustein ist schließlich die Ex-
ploration alternativer Organisations-

konzepte ambulanter Pflege, die ab 
Herbst 2022 im Rahmen von Work-
shops erfolgen wird. Im Mittelpunkt 
dieser Aktivität steht insbesondere 
das Lernen von anderen – wiederum 
mit dem Ziel, „Stellschrauben“ für ge-
sundheitsförderliches, menschenge-
rechtes Arbeiten in der ambulanten 
Pflege zu ermitteln. Sollten Sie oder 
Ihr ambulanter Pflegedienst Interesse 
haben, das Projekt zu unterstützen, 
etwa indem Sie sich vorstellen kön-
nen, während einer Schicht begleitet 
zu werden, melden Sie sich gerne bei 
Petersen.Julia@baua.bund.de. (ck)

 e Umfrage unter: soscisurvey.de/
ambulante_Pflege2022

Entlastung Angehöriger

Erstes Tageshospiz 
Niederbayerns 
Vilsbiburg // Am 6. Mai Mai wurde 
im nierderbayerischen Vilsbiburg 
das zweite Tageshospiz in Bayern 
eingeweiht. Bayerns Gesundheits- 
und Pflegeminister Klaus Holet-
schek (CSU) hob anlässlich der Eröff-
nung des Adjuvantis Tageshospizes 
Vilsbiburg die Bedeutung innovativer 
Versorgungsangebote für Schwerst-
kranke und Sterbende hervor. „Vils-
biburg geht mit der Schaffung von 
acht Tageshospizplätzen neue Wege 
bei der Versorgung schwerstkranker 
Menschen. Bisher gab es in Bayern 
nur in Nürnberg-Mögeldorf ein sol-
ches Hospiz. Auch bundesweit gibt es 
bislang nur wenige vergleichbare Ta-
geshospizangebote.“

Holetschek betonte: „Die Hos-
pizgäste erhalten hier in Vilsbiburg 
tagsüber die bestmögliche Betreu-
ung und Pflege durch ein multipro-
fessionelles Team – und können 
abends in den Kreis ihrer Liebsten 
nach Hause zurückkehren. Tageshos-
pize ermöglichen so Schwerstkran-
ken und Sterbenden die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sowie Kon-
takt mit anderen Gästen. Sie leisten 
damit auch einen wichtigen Beitrag 
zur Entlastung pflegender Ange-
höriger.“ Er hoffe, dass dieses Mo-
dell noch viele Nachahmer findet. 
Durch die unmittelbare Nähe zum 
Krankenhaus Vilsbiburg und dem 
stationären Hospiz Vilsbiburg sol-
len zudem Synergieeffekte genutzt 
werden. Das Projekt sei ein Aushän-
geschild für die ganze Region Nieder-
bayern, so der Minister.

Der Freistaat Bayern will die Hos-
piz- und Palliativversorgung weiter 
ausbauen, heißt es aus dem Ministe-
rium. Das Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege fördert als Investi-
tionskostenförderung die Errichtung 
von Hospizplätzen sowie Tageshos-
pizplätzen mit einer Summe von  
10 000 Euro je neu geschaffenem 
Platz. Beim Tageshospiz Vilsbiburg 
handelt sich darüber hinaus um ein 
dreijähriges Modellprojekt. Das Pro-
jekt wird wissenschaftlich begleitet 
durch die Universität Regensburg.

Mit der Eröffnung des Vilsbibur-
ger Tageshospizes gibt es in Bayern 
mittlerweile ein Angebot von 22 sta-
tionären Erwachsenen-Hospizen mit 
243 Plätzen, einem stationären Kin-
derhospiz mit acht Plätzen und zwei 
teilstationären Tageshospizen mit 
insgesamt 14 Plätzen. (ck)

AMBULANTE DIENSTE

10 //  CAR Ekonkret
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Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege

Rechtsupdate für die Kinderintensivpflege
Tariflöhne, entsprechende Vergütungsverhandlungen und 

das GKV-IPReG – auf die häusliche Kinderintensivpflege 

kommt einiges zu. Um diese und weitere Themen ging es 

beim 1. Pädiatrischen Rechtstag des BHK am 4. Mai. 

Von Tim Walter

Hannover // Die außerklinische Kin-
derintensivpflege steht vor ähnlichen 
Herausforderungen, die auch die am-
bulante Altenpflege erwarten: Tarif-
löhne im Sinne des GVWG und deren 
Auswirkungen auf Vergütungsver-
handlungen, die einrichtungsbezo-
gene Impfpflicht oder auch das GKV-
IPReG. Beim virtuell durchgeführten 
ersten Pädiatrischen Rechtstag am  
4. Mai sollten einige offene Fragen ge-
klärt werden.

Den Aufschlag machte Arbeits- 
und Sozialrechtler Prof. Ronald Richter. 
„Wir hecheln in der Pflege von einem 
Gesetz zum nächsten“, so Richter. Sein 
Thema: die tarifähnliche Vergütung, 
die das Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz mit sich 
bringt. Anspruch auf einen Versor-
gungsvertrag habe nur, wer auch die 
Voraussetzungen des § 71 SGB XI er-
fülle. Ab 1. September sollen nur noch 
Versorgungsverträge mit Einrichtun-
gen geschlossen werden können, die 
entweder nach einem echten Tarif-
vertrag zahlen, ihre Vergütung an ei-
nen bestehenden Tarifvertrag anleh-
nen oder nach den regional erhobenen 

Durchschnittswerten zahlen. Die or-
dentliche Kündigungsfrist für Dienste, 
die diese Voraussetzungen nicht er-
füllten, betrage aber ein Jahr. „Damit 
sind wir dann schon im zweiten Halb-
jahr 2023“, erklärt der Rechtsanwalt. 

Das Gesetz teile die Branche in 
diejenigen, die Tarifgebunden oder 
-ungebunden sind. Bis zum 31. Au-
gust müssten Dienste nun neue Ver-
gütungsvereinbarungen entspre-
chend der von ihnen gewählten 
Tarif-Regelung verhandeln. Ab dem  
1. September müssten diese dann 
umgesetzt werden

Vergütungsverhandlungen nach 
den neuen Tarif-Regelungen

Dr. Ulrike Brucklacher, Rechtsanwäl-
tin in der Kanzlei Voelker & Partner, 
erläuterte im Anschluss, was bei den 
Verhandlungen der neuen Vergü-
tungsverträge auf die Pflegedienste 
zukommt. 

Dienste müssten bereits jetzt die 
Laufzeit bei der Vergütungsvereinba-
rung beachten, so Brucklacher. Sollten 
noch Steigerungen bei Tarifeinfüh-
rung erforderlich sein, solle ein Son-
derkündigungsrecht vereinbart wer-

den, falls die Vergütungsvereinbarung 
über den 1. September 2022 hinaus ge-
schlossen wird. Die Kassen müssten in 
sehr kurzer Zeit viele Verhandlungen 
führen. Diese liefen entsprechend et-
was schematischer ab, so die Rechtsan-
wältin. Dabei kämen besonders Fragen 
nach der korrekten Entgeltgruppe bei 
Intensivpflege, die Zahl der erforder-
lichen Teamleitungen oder die Mitar-
beit der Pflegedienstleitung auf. Bei der 
Wahl entsprechender Tarife sei zudem 
mit deutlich mehr Urlaub, beispiels-
weise. durch Wechselschicht oder ab 
einem bestimmten Alter der Mitarbei-
tenden, zu rechnen. Dies wirke sich auf 
die Nettoarbeitszeit aus. 

Perspektivisch erwarte Bruck-
lacher eine verstärkte Prüfung von 
Qualifikationen und die Geltendma-
chung eventueller Rückforderungs-
ansprüche durch die Kassen. Zudem 
erwarte sie eine Kürzung des Um-
fangs der Behandlungspflege. Der 
Trend gehe hin zu stationären Ein-
richtungen nach § 132a bzw. 132l 
SGB V und der Markt würde weiter 
konsolidiert. 

Das GKV-IPReG und die häusliche 
Kinderintensivpflege

„Bis zum Ende 2022 ändert sich 
nichts“, erklärt Prof. Richter im letzten 
Themenblock, einem Rechtsupdate 
zur Kinderintensivpflege, über die 
neuen Regelungen nach dem GKV-In-
tensivpflege- und Rehabilitationsstär-

kungsgesetz (IPReG) und den neuen 
Bundesrahmenempfehlungen, die bis 
Oktober 2022 stehen sollen. Hier er-
warte er jedoch die Anrufung einer 
Schiedstelle, was das Prozedere wei-
ter verzögere. Hier rechne der Sozial-
rechtler mit einem Abschluss der Ver-
handlungen im ersten Quartal 2023. 
Anschließend müssten neue Einzel-
verträge nach § 132l Absatz 5 SGB V 
verhandelt werden, darauf folgten 
die Verordnungen nach § 34c SGB V. 
Die neuen Bundesrahmenempfeh-
lungen golten zudem altersübergrei-
fend, für Kinder gebe es keine geson-
derten Regelungen, so Corinne Ruser, 
Geschäftsführerin des BHK. 

Impfpflicht: Erste Rückmeldungen 
der Gesundheitsämter

Seit Mitte März mussten zum Pfle-
geeinrichtungen melden, welche 
Mitarbeitenden bisher nicht gegen 
SARS-CoV-2 geimpft sind. „In eini-
gen Bundesländern kommen jetzt die 
ersten Rückmeldungen der Gesund-
heitämter“, so Corinne Ruser. Einer 
Weiterbeschäftigung ungeimpfter 
Mitarbeiter:innen über den 15. März 
2022 hinaus stehe nichts entgegen, 
sofern nicht vom Gesundheitsamt 
untersagt, erklärt die Rechtsanwältin. 

„Der Einsatz von Ungeimpften im 
Zeitraum zwischen Meldung an das 
Gesundheitsamt und Erlass eines Be-
treuungs- oder Beschäftigungsver-
bots sollte jedoch stets mit besonde-

rer Sorgfalt erfolgen.“ Sollte nämlich 
das Gesundheitsamt eine Betretungs- 
und Tätigkeitsverbot ausgesprochen 
haben, darf die betroffene Person das 
Unternehmen bis zur Vorlage eines 
Impfnachweises nicht mehr betreten. 

 e Mehr Informationen zum BHK 
unter: bhkev.de

 e In Kooperation mit dem BHK 
präsentiert die Redaktion  
Häusliche Pflege einen Pro-
grammstrang zur häuslichen 
Kinderintensivpflege beim  
Kongress für außerklinische  
Intensivpflege und Beatmung 
am 17. und 18. September 2022. 
Mehr unter: kai-intensiv.de
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Außerklinische Intensivpflege

Opseo kauft Pflegedienst GtIB
Itzehoe // Die Opseo Gruppe hat den 
außerklinischen Intensivpflegedienst 
„Gesundheitsteam für Intensivpflege 
und Beatmung GmbH“ (GtIB) aus 
dem norddeutschen Itzehoe aufge-
kauft. „Wir sind sehr glücklich, mit 
der Opseo Gruppe einen zielgerich-
teten und fachkompetenten Partner 
gefunden zu haben, mit welchem wir 
zusammen die hervorragende Arbeit 
unseres gesamten Teams nachhaltig 
stärken und unter Wahrung unserer 
individuellen Integrität weiter aus-
bauen können“, sagt Svetlana Ott, 

Geschäftsführerin des Pflegediens-
tes GtIB. „Die Synergiemöglichkei-
ten passen perfekt“, ergänzt Jürgen 
Hargarter, ebenfalls Geschäftsführer 
des Unternehmens. „Ein spannen-
des Jahr liegt vor uns, wir werden 
uns nun als Teil eines großen Kollek-
tivs den Aufgaben stellen.“ Personal-
gewinnung und Einführung eines flä-
chendeckenden Tarifvertrages seien 
nur zwei Bereiche von vielen, zu de-
nen der Pflegedienst jetzt gemeinsam 
mit der Opseo Gruppe Antworten fin-
den wolle.  (ck)

Zentrum für Qualität in der Pflege

Sicherheitskultur im ambulanten Dienst
Berlin // Das Zentrum für Qualität 
in der Pflege (ZQP) hat eine Arbeits-
hilfe zur Sicherheitskultur in der am-
bulanten Pflege erarbeitet. Ziel sei es, 
durch Sensibilisierung, Wissensver-
mittlung und Reflexion Gesundheits-
risiken pflegebedürftiger Menschen 
zu reduzieren und die Zusammenar-
beit im Pflegeteam zu verbessern.

Pflegebedürftige Menschen seien 
bei der Pflege verschiedenen ge-
sundheitlichen Risiken ausgesetzt, 
zum Beispiel bei der Medikation, 
Hygiene, Wundversorgung, Mobili-
sation oder beim Umgang mit Hilfs-
mitteln, so das ZQP. Zur Prävention 
entsprechender Gesundheitsschä-
den sei die Sicherheitskultur in Pfle-
georganisationen sehr relevant. Im 
ambulanten Pflege-Setting sei eine 
entsprechende Kultur jedoch bisher 

kaum etabliert, wie eine Untersu-
chung des Zentrums zeige.

Daniela Sulmann, Geschäftslei-
terin Interventionsentwicklung und 
Praxistransfer des ZQP, erklärt dazu: 
„Die nachhaltige Etablierung von Si-
cherheitskultur kann nicht zuletzt zu 
einer positiven Arbeitsatmosphäre 
und einem attraktiven Arbeitsum-
feld für Pflegende beitragen. Mit un-
seren Arbeitsmaterialien wollen wir 
dazu anregen, gemeinsam über den 
Umgang mit Gesundheitsrisiken, kri-
tischen Ereignissen und Fehlern im 
Pflegedienst nachzudenken – und 
auch Prozesse und eigenes Handeln 
kritisch zu hinterfragen“, so Sulmann. 

 e Mehr zu dem Projekt finden Sie 
in CAREkonkret 19/2022 (S. 12) 
sowie unter zqp.de.
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Forschungsprojekt Flexigesa

Die seelische Last des Einzelnen steigt
Die psychische Gesundheit von Menschen wird stets re-

levanter, ist gleichzeitg häufig aber ein Tabuthema. Wie 

diese in Unternehmen besser gefördert werden kann, hat 

das Forschungskonsortium im Projekt „Flexigesa“ erforscht.

Von TIm Walter

Bremen // In den vergangenen vier 
Jahren hat das Verbundprojekt „Fle-
xible Dienstleistungsarbeit gesund-
heitsförderlich gestalten“ (Flexigesa) 
gesundheitliche Belastungen und 
Ressourcen bei flexibler Dienstleis-
tungsarbeit in den Bereichen ambu-
lante soziale Dienste und IT-Dienst-
leistungen erforscht. Insbesondere 
die psychische Gesundheit stand da-
bei im Fokus. Das Verbundprojekt 
wird in Zusammenarbeit zwischen 
dem Institut Arbeit und Wirtschaft 
der Universität Bremen, der Jade 
Hochschule (Oldenburg), Gesund-
heitswirtschaft Nordwest, der HEC 
GmbH und dem mobiler Sozial und 
Pflegedienst vacances durchgeführt. 
Vom 1. Februar 2018 bis zum 31. Juli 
2022 wurde bzw. wird es durch das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. Am 5. 
Mai fand dazu in Bremen eine Veran-

staltung zum Projektabschluss statt. 
Auf Basis der Erkenntnisse wurden 
gemeinsam mit den Partner-Unter-
nehmen des Projekts praktische Lö-
sungen für gesundheitsförderliche 
Arbeitsgestaltung entwickelt, umge-
setzt und ausgewertet. Die Ziele des 
Forschungsverbundes sind:

ee Analyse und Identifizierung von 
Ressourcen, Belastungen sowie 
individuellen wie kollektiven Be-
wältigungsmustern von Beschäf-
tigten bei flexibler Interaktions-
arbeit

ee forschungsgestützte Entwick-
lung, Erprobung und Evaluation 
gesundheitsförderlicher Gestal-
tungskonzepte und Praxishilfen 
in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU)

ee Entwicklung eines wissenschaft-
lichen Rahmenkonzepts zur ge-
sundheitsförderlichen Gestal-
tung flexibler Interaktionsarbeit

ee Entwicklung und Umsetzung ei-
ner Transferstrategie für flexible 
und interaktive Dienstleistungen 
mit Fokus auf einer nachhaltigen 
regionalen Verankerung in der 
Metropolregion Nordwest.

Kernergebnisse des Projektes sind 
zwei Leitfäden, mit deren Hilfe Pfle-
gedienste und IT-Dienstleister eine 
Gefährdungsbeurteilung für psychi-
sche Belastungen in ihren Unterneh-
men umsetzen können sowie ein On-
line-Unternehmenscheck, der hilft, 
einzuschätzen, wie das eigene Un-
ternehmen hinsichtlich der genann-
ten Themen aufgestellt ist.

Wertschätzung im Pflegedienst

Als Unternehmespartner wollte der 
Pflege- und Sozialdienst vacances aus 
Bremen verschiedene Ansätze aus-
probieren, mit deren Hilfe die psychi-
sche Gesundheit der Mitarbeitenden 
gestärkt werden kann. Im Fokus stand 
insbesondere die Wertschätzung des 
Personals im hauswirtschaftlichen 
Dienst, oder „Sozialdienst“, wie er im 
Unternehmen genannt wird. Dieser 
Ansatz resultierte gleich in mehreren 
Ergebnissen. Die gesamte Organisa-
tion des Sozialdienstes sei umgestellt 
worden, erklärt Jürgen Weemeyer, 
Leiter der Abteilung bei vacances. 

Team-Koordinator:innen setzten 
jetzt thematische Schwerpunkte bei 
den hauswirtschaftlichen Tätigkei-
ten und es werde geschaut, welcher 
Kunde zu welchem Mitarbeiter oder 
welcher Mitarbeiterin passe. Außer-
dem habe man es geschafft, den ge-
samten Bereich im Dienst in tarifliche 
Arbeitsbedinungen einzugliedern. 

Bei den Entwicklungen seien die 
Mitarbeitenden eingebunden gewe-
sen und als Ergebnis fühlten diese 
sich mehr wertgeschätzt, trugen 
mehr Verantwortung und hätten sich 
weiter professionalisiert. 

Außerdem wurde eine neue, kür-
zere Arbeitssituationsanalyse (kurz 
ASITA) eingeführt, in der die Mitar-
beitenden ihre subjektive Sicht auf 
ihre Arbeitssituation darstellen kön-
nen. In jährlichen Feedback-Gesprä-
chen können Führungskraft und Per-
sonal außerdem gemeinsam Ziele 
vereinbaren und Geleistetes be-
trachten. Vor Flexigesa hätte man 
die Arbeit durch Schulnoten bewer-
tet, erklärt Holger Hegermann, Ge-
schäftsführer von vacances. 

Solche Benchmarks funktionier-
ten in der Industrie, der soziale Be-
reich brauche jedoch andere Maß-

stäbe, so Hegermann weiter. Die 
Gespräche seien nun individueller 
und es würde mehr Rücksicht auf 
die Lebensumstände der einzelnen 
Person genommen. Außerdem habe 
das Unternehmen neue Arbeitsan-
weisungen geschaffen, die in Form ei-
ner Willkommens-Mappe an die Mit-
arbeiter ausgehändigt werden. Darin 
seien beispielsweise Beschreibungen 
zu den verschiedenen Krankheitsbil-
dern möglicher Klient:innen enthal-
ten. In einem neuen Trolley, der die 
Mitarbeitenden nun begleitet, sind 
gebrandete Jacken und Shirts, aber 
auch ein Regenschirm, eine Taschen-
lampe als Schlüsselanhänger oder ein 
Dienstausweis enthalten. Die Ange-
stellten hatten für die Zusammen-
stellung zuvor geschildert, was ih-
nen im Arbeitsalltag helfen würde. 
Die einzelnen Neuerungen führ-
ten alle zu mehr Zufriedenheit und 
mehr Identifikation bei den Mitarbei-
tenden und stärkten so auch die psy-
chische Gesundheit.

Den Menschen mehr im Blick

„Die seelische Grundlast in der Gesell-
schaft ist gestiegen“, erklärte Prof. Dr. 

Frauke Koppelin, Projektleiterin von 
Flexigesa bei der Jade Hochschule. 
„Wir müssen den Menschen mehr in 
den Blick nehmen, was Risiken und 
Kapazitäten bei der psychischen Ge-
sundheit angeht. Jetzt müssen wir 
schauen, wie sich unsere Ergebnisse 
auf andere Gewerke übertragen las-
sen und was wir gegebenenfalls an-
passen müssen.“ 

Dr. Guido Becke, Konsortialleiter 
des Projektes von der  IAW der Uni-
versität Bremen, fordert ein Umden-
ken bei Art, wie Gesundheitsförde-
rung in der Wirtschaft thematisiert 
wird. „Es geht immer nur um betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. 
Was wir brauchen, ist eine ‚Arbeits-
gesundheitsförderung‘, die dann alle 
Arbeitsverhältnisse betrifft – auch 
Selbständigkeit und Minijobs.“ Au-
ßerdem müssten in der Interaktions-
arbeit, also der Arbeit im Kontakt mit 
Menschen, mehr Autonomie und Fle-
xibilität geschaffen werden, so Becke, 
beispielsweise wenn es um die Ab-
lehnung von Kund:innen gehe. 

 e Alle Informationen rund um das 
Projekt „Flexigesa“ im Internet:  
flexigesa.de

Dr. Guido Becke (iaw), Julio Cerezo (HEC GmbH), Judith Seidel (Gesundheitswirtschaft Nordwest), Holger Hegermann (vacances) so-

wie Prof. Dr. Frauke Koppelin (Jade Hoschschule, v. l.) bei der abschließenden Podiumsdiskussion. Foto: Tim Walter

// Einfache Arbeit ist 
harte Arbeit. Wir müs-
sen uns in Politik und 
Wissenschaft mehr da-
mit beschäftigen und sie 
mehr in den Blick neh-
men. //

Dr. Guido Becke 

D80+ – Hohes Alter in Deutschland

Studie zeigt Bedeutung vertrauter Umgebung für Menschen mit Demenz
Berlin // Hochaltrige Menschen mit 
Demenz, die in ihren eigenen vier 
Wänden leben, haben im Schnitt eine 
höhere Lebenszufriedenheit und we-
niger Depressionen als gleichaltrige 
Demenzerkrankte in stationären 
Pflegeeinrichtungen. Das sind Er-
gebnisse des siebten Kurzberichts 
zur Studie „D80+ - Hohes Alter in 
Deutschland“. Sie zeigen die Bedeu-
tung einer guten häuslichen Pflege 
für die Betroffenen auf.

Autonomie in der Häuslichkeit

„Auch wenn die Mehrheit der Men-
schen ab 80 Jahren sich einer gu-
ten kognitiven Gesundheit erfreut, 
ist eine bedeutsame Zahl Hochaltri-
ger an Demenz erkrankt. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen, wie wich-
tig es ist, diesen Menschen so lange 

wie möglich ein Leben in ihrer ver-
trauten Wohnumgebung zu ermög-
lichen“, sagt die neue Bundesseni-
orenministerin Lisa Paus (Bündnis 
90/Die Grünen). Die Autonomie, der 
Schutz und der Halt der eigenen vier 
Wände seien „entscheidende Fakto-
ren für die Lebensqualität“ der Betrof-
fenen und können schwerwiegende 
Begleiterscheinungen wie Depres-
sionen abmildern. Dafür müsse die 
häusliche Pflege gestärkt werden. 
Neben der professionellen ambu-
lanten Pflege sei die Unterstützung 
pflegender Angehöriger ein zentraler 
Baustein. „Mit der im Koalitionsver-
trag vereinbarten Weiterentwicklung 
der Familienpflegezeit und der Ein-
führung einer Lohnersatzleistung für 
pflegende Angehörige haben wir den 
richtigen Weg aufgezeigt. Das muss 
jetzt schnell umgesetzt werden“, so 

die Nachfolgerin der zürückgetrete-
nen Ministerin Anne Spiegel (Bünd-
nis 90/Die Grünen). 

 Der siebte Kurzbericht zur Studie 
D80+ beschreibt die Auswirkungen 
kognitiver Einschränkungen auf die 
Lebensqualität und Versorgung von 
Menschen ab 80 Jahren in Deutsch-
land. Wesentliche Ergebnisse sind:
ee 57 Prozent der Hochaltrigen ha-

ben keine kognitiven Einschrän-
kungen. 

ee Bei einem Viertel (25 Prozent) 
sind leichte kognitive Beeinträch-
tigungen feststellbar. 

ee 18 Prozent sind an einer Demenz 
erkrankt.

Deutliche Unterschiede zeigen sich 
beim Bildungsniveau: Während nur 
sieben Prozent der Hochaltrigen mit 
hohem Bildungsabschluss von einer 

Demenzerkrankung betroffen sind, 
sind es bei den Menschen ab 80 Jah-
ren mit niedrigem Bildungsabschluss 
28 Prozent. Die Mehrheit (69,3 Pro-
zent) der hochaltrigen Menschen 
mit Demenz lebt in Privathaushal-
ten. Weitere 18,6 Prozent leben in ei-
nem Alten- oder Pflegeheim, der Rest 
lebt in alternativen Wohnformen wie 
Mehrgenerationenhäuser und Wohn-
pflegegruppen.

Fast 38 Prozent der Demenzer-
krankten in Privathaushalten wer-
den weder von ihren Angehörigen 
gepflegt noch erhalten sie Unterstüt-
zung von einer Tagespflege oder ei-
nem ambulanten Pflegedienst. Das 
weist darauf hin, dass viele Men-
schen mit Demenz nicht dem Stigma 
der schwer pflegebedürftigen und be-
treuungspflichtigen Personen ent-
sprechen. Allein leben kann gerade 

zu Beginn der Erkrankung möglich 
und stärkend für die Betroffenen sein 
–  aber auch kritisch, wenn die Versor-
gung nicht sichergestellt ist.

Die subjektiv empfundene Le-
bensqualität ist bei Menschen ab 80 
Jahren mit Demenz niedriger als bei 
Gleichaltrigen ohne oder mit nur ge-
ringen kognitiven Einschränkungen. 
Demenzerkrankte, die zu Hause le-
ben, schätzen ihre Lebensqualität 
jedoch im Vergleich höher ein als 
diejenigen, die in stationären Einrich-
tungen untergebracht sind. Das gilt 
für alle vier abgefragten Dimensio-
nen von Lebensqualität (Wohlbefin-
den, Depressivität, Lebenszufrieden-
heit und Autonomie).  (ck)

 e dza.de/forschung/aktuelle- 
projekte/hohes-alter-in-
deutschland-d80
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VERANSTALTUNGEN

Deutsches Pfl ege Forum „Lektionen aus der Corona-Pandemie für 
Pfl egebegutachtung und Qualitätsprüfung“

8.6.2022 / Berlin

PMG-GmbH Pfl ege Management Gesundheit, Berlin, Christian Berges,
T +49 30 23006699, c.berges@pmg-pfl ege.de, deutschespfl egeforum.de

Altenheim Expo 2022

14.–15.6.2022 / Berlin

Vincentz Network, Hannover, Christoph Schulz, T +49 511 9910-172, 
christoph.schulz@vincentz.net, altenheim-expo.net

HP PDL Kongress 2022

13.–14.9. in Dortmund, 5.–6.10. in Würzburg und 12.–13.10.2022 in Berlin

Vincentz Network, Hannover, Christoph Schulz, T +49 511 9910-172, 
christoph.schulz@vincentz.net, hp-pdl-kongress.de

Fachmesse Rehacare

14.–17.9.2022 / Düsseldorf

Messe Düsseldorf, Projektreferat: Gabi Hainke, T + 49 211 4560-507, 
HainkeG@messe-duesseldorf.de, Elke Petermann, T +49 211 4560-599,
PetermannE@messe-duesseldorf.de, rehacare.de

Gesundheitswirtschaftskongress 2022

20.–21.9.2022 / Hamburg

Organisationsbüro: Grand Concept, Berlin, T +49 30 20608855,
info@gesundheitswirtschaftskongress.de, gesundheitswirtschaftskongress.de

MEDIENTIPPS

Tagespfl ege
Was ändert sich bei der neuen Generation von Tagespfl egen?

Das Angebot „Tagespfl ege“ profi tiert von gestiegenen Leistungen und erhöhter Nachfrage. 
Doch wie ist es um neue Tagespfl ege-Konzepte bestellt? Lassen sich individuellere Angebote 
im Rahmen von Quartierskonzepten realisieren? Welche neuen Hygieneanforderungen sind 
seit der Corona-Pandemie zu beachten? Der Autor analysiert die aktuelle Situation, stellt 
mögliche Konsequenzen und Chancen für die wirtschaftlich gesicherte Zukunft vor. Er vermit-
telt Impulse und praxisnahe Hilfen zum Aufbau und Betrieb einer Tagespfl egeeinrichtung. 
Von den gesetzlichen Vorgaben bis zu organisatorischen und fachlichen Anforderungen.

  Udo Winter: Tagespfl ege planen und entwickeln. Die neue Generation. Vincentz Net-
work, Hannover, 2021, 128 Seiten, 44,90 Euro

KDA-Veröffentlichung
Impuls zur Demokratisierung des Wohnens im Alter

Mit der Veröffentlichung will das KDA eine Diskussion um das Leben und Wohnen im Alter(n) 
anregen. Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe in allen Lebensphasen. 
Hierzu gehört es nicht nur, inklusive Strukturen zu schaffen, sondern auch Menschen in al-
len Lebenslagen Mitentscheidung zu ermöglichen. Es wird im Buch u.a. aufgezeigt, wie Sor-
geparlamente in Wohnsettings arbeiten, und welche Chancen eine Demokratisierung der 
Arbeitsstrukturen bietet, um dem Pfl exit zu begegnen. Der Titel bewegt sich in der KDA-
Tradition, die Heimversorgung bedarfsgerecht weiterzudenken. Das hier zur Diskussion ge-
stellte Leitbild ist jedoch keine 6. Heimgeneration. Es geht darum, sektorenübergreifend 
Pfl egewohnangebote so weiterzuentwickeln, dass sie den Bedarfen der Langzeitpfl egebe-
dürftigen und der Mitarbeitenden entsprechen. 

 Ursula Kremer-Preiß: Wohnen 6.0. Mehr Demokratie in der (institutionellen) Langzeitpfl ege. Kuratorium 
Deutsche Altershilfe, Berlin, 2021, kostenlose Pdf, zu beziehen unter www.kda.de

Weitere Pfl ege-Fachbücher fi nden Sie im Shop unter:   altenheim.net und haeusliche-pfl ege.net

Wohnen 6.0 
Mehr Demokratie in der 

(institutionellen) Langzeitpflege

Ursula Kremer-Preiß

Altenheim

Neue Wege – Wohnen im Alter:
integrativ planen, nachhaltig im Quartier bauen

18.–19. Mai 2022
in Hannover

mit
Christopher Floßbach
Dr. Marco Kelle
Siegfried Benker
Gudrun Kaiser
Bettina Ongerth
Pia kleine Stüve
Oliver Radermacher

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme:

www.ah-veranstaltungen.de
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Personalgewinnung in der Pflege

Bewerbungsprozess im Unternehmen klar strukturieren
Um Mitarbeiter:innen für das eigene Pfl egeunternehmen zu gewinnen, steht am Beginn 

ein erfolgreicher Bewerbungsprozess. Dieser sollte nicht isoliert betrachtet, sondern ein 

Teil der Unternehmenskultur sein. 

Von Kathrin Hausberg

Berlin // Nach Angaben des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft in Köln 
haben im Jahr 2020 in Deutschland 
bereits rund 230 000 Pfl egekräfte in 
der stationären Pfl ege gefehlt, 2035 
werden es voraussichtlich mehr als 
300.000 sein. Bezieht man den am-
bulanten Bereich ein, wird im Jahr 
2035 sogar einen Mangel von fast 
500 000 Pfl egekräften prognosti-
ziert. Ergänzend dazu verlieren Be-
rufsbilder rund um die Pfl ege im-
mer mehr an Attraktivität. Hinzu 
kommt, dass sich, forciert durch 
die Rahmenbedingungen während 
der Corona-Pandemie, immer mehr 
Fachkräfte komplett von der Bran-
che abwenden.

Was braucht also ein Bewer-
bungsprozess, um in der Pfl ege-
branche erfolgreich zu sein? Zu-
nächst einmal ist es essenziell, den 
Prozess an sich nicht isoliert zu be-
trachten, sondern in Ihre Unter-
nehmenskultur einzubinden. Ent-
wickeln Sie Ihre Mitarbeiter:innen 
zu Ihren Markenbotschafter:innen. 
Gehen Sie in den Dialog mit ihnen, 
fördern Sie insgesamt den kollegia-
len Austausch. Denn der Schlüssel 
liegt letztendlich darin, diejenigen, 

die sich bereits für Sie entschieden 
haben, einzubinden und immer wie-
der aufs Neue für sich zu gewin-
nen. Beginnen Sie damit bereits 
bei Ihren Nachwuchskräften. Was 
brauchen diese Mitarbeiter:innen, 
um langfristig zufrieden zu sein? 
Wie kann dies gemeinsam er-
füllt werden? Meist bewegen die 
Mitarbeiter:innen die folgenden 
Themen: 
Rahmenbedingungen: Arbeitszei-
ten, Verlässlichkeit des Dienstpla-
nes, der kollegiale Umgang mitein-
ander, das Gehalt.

  Die persönliche Entwicklungs-
perspektive: Klammern Sie an 
dieser Stelle das private Umfeld 
nicht aus.

  Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bzw.Freizeit als Ausgangs-
punkt für die oben genannten 
Punkte.

Was macht einen gelungenen Be-
werbungsprozess aus? Der Be-
werbungsprozess beginnt nicht 
erst mit einer Stellenausschrei-
bung und endet nicht mit der Ein-
stellung. Onboarding, regelmäßige 
Mitarbeiter:innengespräche, die ge-
prägt sind von einer offenen Feh-
ler- und Feedbackkultur, sowie der 
für beide Seiten zufriedenstellende 

Exit von Mitarbeiter:innen sind 
enorm wichtige Bestandteile. Die 
interne Kommunikation kann also 
ein Schlüssel zur erfolgreichen Per-
sonalgewinnung in der Pfl ege sein. 
Im Rahmen eines Bewerbungspro-
zess gibt es diesbezüglich zentrale 
Fragen: Wofür stehen wir als Unter-
nehmen? Wer ist intern an einem 
Bewerbungsprozess beteiligt und 
wofür sind die jeweiligen Stakehol-
der zuständig? Welche Erwartungen 
haben die Beteiligten untereinan-
der und an die Bewerber:innen? De-
fi nieren Sie einen klaren Prozess mit 
Zeitfenstern. Dies schafft Sicherheit 
für alle. Lernen Sie sich gegenseitig 
kennen, um die Bewerber: innen ge-
meinsam gut und sicher durch den 
Bewerbungsprozess führen zu kön-
nen. Bauen Sie eine Beziehung zur/
zum Bewerber:in auf und präsentie-
ren Sie ein realistisches Bild vom zu-
künftigen Arbeitsplatz. 

Wie werden aus Bewerbungen 
Einstellungen? 

  Inhalt einer Stellenausschrei-
bung: Halten Sie sich kurz und 
seien Sie ehrlich. Fragen Sie zu-
dem Ihre Mitarbeiter:innen, die 
die jeweilige Stelle besetzen, ob 

sie die Ausschreibung anspre-
chend fi nden. 

  Bewerbungskanal: Je nach aus-
geschriebener Stelle lohnt es sich 
verschiedene Kanäle auszupro-
bieren. Der gewählte Kanal sollte 
nicht nur zu Ihren potenziellen 
Mitarbeiter:innen, sondern auch 
zu Ihnen als Unternehmen pas-
sen. Dies kann von der klassischen 
Stellenausschreibung on- oder off-
line bis hin zur Nutzung von Social 
Media reichen. Social Media: Diese 
können Sie gut dafür nutzen, Stel-
lenausschreibungen persönlicher 
zu gestalten. Zeigen Sie dort aber 
auch ihre Fachlichkeit, ihr Aktivi-
täten mit Ihren Kund:innen und 
ihre Wertschätzung gegenüber 
den eigenen Mitarbeiter:innen. 
Hier können Sie auch potenzielle 
neue Mitarbeiter:innen aktiv an-
sprechen. 

  Art der Bewerbung: Egal wel-
che Art der Bewerbung Sie wäh-
len, sollte diese möglichst nied-
rigschwellig sein. Müssen sich 
Bewerber:innen erst mühsam 
durchklicken oder ist ein Bewer-
bungsprozess ohne das Hochla-
den von bestimmten Dokumen-
ten nicht möglich, verbauen 
Sie sich die Chance eine:n in 
der Praxis hoch motivierte:n 
Mitarbeiter:in kennen zu lernen. 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo-
her Sie die Zeit nehmen sollen für 

die Umsetzung all dieser Hinweise? 
Ja, zu Beginn ist es zeitintensiv Pro-
zesse auf den Prüfstand zu stellen, 
gegebenenfalls neu zu defi nieren 
und Veränderungen umzusetzen. 
Es wird ruckeln und Widerstände 
geben. Vielleicht verlieren Sie so-
gar zunächst Mitarbeiter:innen, die 
diesen Weg nicht gemeinsam mit Ih-
nen beschreiten. Vielleicht ist es so-
gar kostenintensiv, weil sie zu dem 
Schluss kommen, eine neue Stelle für 
die Mitarbeiter:innengewinnung zu 
schaffen. 

Es hängt jedoch viel davon ab, ob 
ihre Positionen langfristig (mit den 
passenden Menschen) besetzt sind. 
Unterbesetzung zehrt an den Kräften 
ihrer Mitarbeiter:innen. In Folge des-
sen destabilisieren eine hohe Fluk-
tuation und Krankheitsstände ihre 
Teams, was auch ihre Kund:innen 
spüren werden. Umso wichtiger 
ist es, eine stabile Basis für Sie als 
starke:n Arbeitgeber:in zu schaffen. 
Mittel- und langfristig wird es Zeit 
und Geld sparen, die Sie an anderer 
Stelle investieren können. 

  Die Autorin ist Gründerin und 
Geschäftsführerin der Kseli UG. 
Das Unternehmen bietet 
Beratung, Training und Coa-
ching für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen im So-
zial- und Gesundheitswesen an. 
kseli.com

Der neue ZQP-EINBLICK „Rechte pflegebedürftiger Menschen“ 

Was man wissen sollte 
Berlin // Gute Pfl ege weist verschie-
dene, nachvollziehbare Merkmale auf, 
die sich zum Beispiel aus Gesetzen 
oder fachlichen Leitlinien und Stan-
dards ergeben. Pfl egebedürftige Men-
schen können erwarten, dass diese bei 
der Pfl ege beachtet werden. Um ihnen 
und ihren Angehörigen, Orientierung 
zu Merkmalen guter professioneller 
Pfl ege und ihren Rechten in der Praxis 
geben, hat das Zentrum für Qualität in 
der Pfl ege (ZQP) in seinem neuen EIN-
BLICK „Rechte pfl egebedürftiger Men-
schen“ dies in zehn Punkten zusam-
mengefasst.

Im ZQP-Kurzratgeber steht, was 
man zum Thema gute, würdevolle 
Pfl ege wissen sollte – beispielsweise, 
was sie bedeutet und auf welchen 
Grundwerten sie beruht. So sind Ziele 
etwa Wohlbefi nden, Gesundheit und 
Sicherheit pfl egebedürftiger Men-
schen. Gute Pfl ege soll dazu beitra-
gen, möglichst selbstbestimmt und 
selbstständig leben zu können. „Es 
darf in der Pfl ege nicht zu Bevormun-

dung oder Zwang kommen. Selbst 
wenn pfl egebedürftige Menschen 
sich nicht mitteilen können, muss 
nach ihrem Willen gehandelt wer-
den. Dafür sollten alle an der Pfl ege 
beteiligten Personen sorgen“, erklärt 
Daniela Sulmann, Pfl egefachfrau und 
Geschäftsleiterin für Interventions-
entwicklung und Praxistransfer des 
ZQP. Den Willen könne man zum Bei-
spiel in einer schriftlichen Verfügung 
festlegen. Zudem gibt der EINBLICK 
einen Überblick, welche Grundlagen-
dokumente relevant sind. Dazu ge-
hört die deutsche Pfl ege-Charta; sie 
ist das zentrale Grundsatzdokument 
für eine gute, würdevolle Pfl ege und 
erläutert konkret, wie sich die Rechte 
im Alltag pfl egebedürftiger Men-
schen widerspiegeln sollten.  (ck)

  Der Kurzratgeber kann unent-
geltlich über die Webseite des 
ZQP bestellt oder als PDF-Datei 
heruntergeladen werden: 
zqp.de/bestellen

Gewerbliche Waschmaschinen 

Schneidereit launcht neue Produktlinie
Solingen // Mit Cleanic hat Schnei-
dereit Professional eine Produktli-
nie für Einrichtungen des Sozial- 
und Gesundheitswesens entwickelt. 
Ob Seniorenheim, Intensivpfl ege, 
Krankenhaus, Rehaklinik oder Kin-
dertagesstätte – die Produktlinie 
Cleanic sei speziell auf die Anforde-
rungen der Einrichtungen ausgerich-

tet, so der Hersteller. Cleanic besteht 
aus vier Bausteinen: Hygiene, Service, 
Technik und Akademie, und stehe für 
100% Hygiene in Kombination mit ei-
nem Rundum-Sorglos-Service, indivi-
duellen Lösungen und regelmäßigen 
Schulungen der Mitarbeitende.  (ck)

  schneidereit.com
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